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M A R K T G E M E I N D E  L A N N A C H 

 

Verhandlungsschrift 
über die Sitzung des Gemeinderates 

 
am 07. März 2011 im Sitzungssaal des Rathauses Lannach. 

 
 
Beginn der Sitzung: 19:00 Uhr 
 
Die Einladung erfolgte am 23.02.2011 durch Kurrende. 
 
Der Nachweis über die ordnungsgemäße Einladung sämtlicher Mitglieder des Gemeinderates 
ist in der Anlage beigeschlossen: 
 
Anwesend waren: 
Bürgermeister: Josef Niggas  
1. Vizebürgermeister: Robert Sauer  
2. Vizebürgermeister: Matthias Pinter 
Gemeindekassier (Finanzreferent): Raimund Krenn  
weiteres Vorstandsmitglied: Michaela Reinisch 
 
GR Erich Lang  GR Ernst Weiß 
GR Christine Hubmann       GR Ing. Gerhard Flecker 
GR Martin Niggas GR Adelheid Schmölzer  
GR Silvia Schwar GR Manfred Jaritz  
GR Gerhard Unterweger  GR Yasmin Vollmann 
GR Joachim Eberhard  
GR Franz Högler GR DI Vinzenz Saurugger (bis 19:43 Uhr) 
GR Günter Gamper             GR DI Barbara Urban 
 
Außerdem waren anwesend:   
DI Max Pumpernig (zu TOP 7), DI Roland Lesky, Roswitha Kernstock, Robert Maier und 
Melanie Kormann 
  
 
Entschuldigt waren:  
 
 
 
Nicht entschuldigt waren:   GR Andreas Tanzbett 
 
 
 

Der Gemeinderat ist beschlussfähig. Die Sitzung ist öffentlich. 
 
 

Vorsitzender: Bgm. Josef Niggas 
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Tagesordnung: 
�

1. Eröffnung der Sitzung 

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung 

3. Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit 

4. Genehmigung der Protokolle vom 22.11.2010 und 13.12.2010 

5. Bericht des Bürgermeisters 

6. Fragestunde; Anfragen an den Bürgermeister, die Mitglieder des 
Gemeindevorstandes und die Ausschussobmänner 

7. 
ÖEK Nr. 5.00 der Marktgemeinde Lannach: 
a) Einwendungsbehandlung 
b) Endbeschlussfassung 

8. Bauangelegenheit AHS (Abfall- und Entsorgungs GmbH) (nicht öffentlich) 

9. Zuschuss für Ankauf Videowall 

10. Ankauf Rasentraktor durch Lannach KG 

11. Radteam Lannach – Ansuchen um finanzielle Unterstützung 

12. LOK Lannach – Ansuchen um finanzielle Unterstützung 

13. 
Kassaprüfungen vom 26.01.2011, 16.02.2011, 23.02.2011 und 
02.03.2011 

14. Rechnungsabschluss 2010 der Marktgemeinde Lannach 

15. Personalangelegenheiten (nicht öffentlich) 

16. 
Genehmigung nicht öffentliches Protokoll vom 13.12.2010, TOP 13 (nicht 
öffentlich) 

 1. Dr. Antrag : „Entsendung Vertreter Tourismuskommission“  

 
2. Dr. Antrag : „Bezirksfeuerwehrverband – Verwendung 

Gemeindewappen“ 

 
TOP 1) Eröffnung der Sitzung:  
Bgm. Josef Niggas eröffnet die Sitzung um 19:00 Uhr und begrüßt die anwesenden 
Gemeinderäte, die erschienenen Zuhörer, sowie die Mitarbeiter der Verwaltung DI Roland 
Lesky, Roswitha Kernstock, Robert Maier und Melanie Kormann. 
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TOP 2) Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung:  
An Hand der Einladungskurrende stellt der Bürgermeister fest, dass die Einladung 
ordnungsgemäß und zeitgerecht erfolgte. 
 
TOP 3) Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfä higkeit:  
GR Tanzbett bleibt der Sitzung nicht entschuldigt fern. Es sind 20 Gemeinderäte anwesend, 
die Beschlussfähigkeit ist daher gegeben. 
 
TOP 4) Genehmigung der Protokolle vom 22.11.2010 un d 13.12.2010:  
Protokoll vom 22.11.2010: 
Bürgermeister Niggas verliest das Schreiben von GR Tanzbett, in welchem er seine 
Einwendung gegen das Protokoll vom 22.11.2010 erläutert. Er bezieht sich auf den Antrag von 
1. Vizebgm. Robert Sauer bezüglich der Verleihung des Ehrenringes an Bgm. Josef Niggas. 
Bei dieser Abstimmung habe er, aufgrund der andauernden Ermittlungen des Bundesamtes 
für Korruptionsbekämpfung, gegen den Antrag gestimmt und nicht, wie im Protokoll 
widergegeben, sich seiner Stimme enthalten. Bgm. Niggas informiert jedoch, dass auf dem 
Tonprotokoll deutlich zu hören ist, dass er sich seiner Stimme enthalten hat. Anschließend 
wird die entsprechende Stelle des Tonprotokolls abgespielt. Bürgermeister Niggas stellt den 
Antrag , die Einwendung von GR Tanzbett abzulehnen. 

Abstimmung : Die Gemeinderäte Jaritz, Schmölzer, Gamper, Lang,  Niggas Martin, 
Reinisch, Schwar, Kassier Krenn, 1. Vizebgm. Sauer,  Bgm. Niggas, Högler, Hubmann, 
Vollmann, Weiß und Eberhard stimmen dafür. GR DI Ur ban und GR Ing. Flecker 
enthalten sich ihrer Stimmen. 2. Vizebgm. Pinter, G R Unterweger und GR DI Saurugger 
stimmen dagegen. Der Antrag gilt jedoch als genehmi gt.  
Abschließend stellt Bgm. Niggas den Antrag , das Protokoll vom 22.11.2010 in vorliegender 
Form zu genehmigen. 

Abstimmung : Die Gemeinderäte Jaritz, Schmölzer, Gamper, Lang,  Niggas Martin, 
Reinisch, Schwar, Kassier Krenn, 1. Vizebgm. Sauer,  Bgm. Niggas, Högler, Hubmann, 
Vollmann, Weiß, Eberhard und Ing. Flecker stimmen d afür. GR DI Urban enthält sich 
ihrer Stimme. 2. Vizebgm. Pinter, GR Unterweger und  GR DI Saurugger stimmen 
dagegen. Das Protokoll gilt dennoch als genehmigt. 
 
Protokoll vom 13.12.2010: 
GR DI Saurugger teilt mit, dass seine Anfrage an den Bürgermeister bezüglich Salzen 
während dem Winterdienst, nicht korrekt widergegeben wurde. Er regte an, in den 
Nebenstraßen beim Salzen einzusparen und dafür Split zu verwenden. Bgm. Niggas teilte 
daraufhin mit, dass er sich dieser Sache annehmen wird. Abschließend stellt der 
Bürgermeister den Antrag , das Protokoll vom 13.12.2010 mit der soeben genannten 
Änderung zu genehmigen. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen.  
 
TOP 5) Bericht des Bürgermeisters:  
�  Alpha Nova – Kündigung der Grünlandpflege: Bgm. Niggas verliest das Schreiben der Firma 
Alpha Nova, in welchem mitgeteilt wird, dass aufgrund von Umstrukturierungen die 
Grünlandpflege für die Marktgemeinde Lannach nicht mehr durchgeführt werden kann. 
�  Schulsprengeländerung Hauptschule Preding: Der Bürgermeister verliest das Schreiben, 
welches an das Amt der Steiermärkischen Landesregierung gesendet wurde. In diesem wird 
erläutert, warum eine Schulsprengeländerung beantragt wurde. 
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�  Beendigung KFZ-Haftpflichtversicherung für Gemeindetraktor: Bürgermeister Niggas verliest 
das Schreiben der Allianz Elementar Versicherungs-AG, in welchem die Beendigung der KFZ-
Haftpflichtversicherung für den Gemeindetraktor mit 28.03.2011 bekannt gegeben wird. 
�  Fasching 2011: Der Bürgermeister bedankt sich bei den Mitgliedern der Lannärrischen für 
die gelungenen Faschingssitzungen in der Steinhalle Lannach. 
 
TOP 6) Fragestunde; Anfragen an den Bürgermeister, die Mitglieder des 
Gemeindevorstandes und die Ausschussobmänner:  
�  GR Ing. Flecker  berichtet, dass laut Veranstaltungskalender eine wahlwerbende Partei im 
kommenden April ein Fest am Hauptplatz veranstaltet, was auch zu begrüßen ist. Da 
anzunehmen ist, dass dies für jede wahlwerbende Partei bzw. alle Vereine von Lannach gilt, 
fragt er an, ob es Richtlinien bzgl. Platzmiete, Betriebskosten, Reinigungskosten gibt und wie 
viele Wochen zuvor der Termin dem Gemeinderat mitgeteilt werden muss. Der Bürgermeister 
verweist auf die nächste Sitzung. 
�  GR Jaritz  fragt an, warum das Verhältnis der geschätzten Werte der Gemeindewohnungen 
so unterschiedlich ist. Bürgermeister Niggas verweist ebenfalls auf die nächste 
Gemeinderatssitzung. 
�  GR Schmölzer  fragt bei der Obfrau des Ausschusses für Gesundheit, Jugend, Familie und 
Senioren nach, ob in nächster Zeit eine Sitzung geplant ist. Die Obfrau, GR Vollmann, bejaht 
dies. 
�  GR DI Saurugger  regt an, den Pavillon vom Seniorenpark auf die Terrasse des Caritas 
Seniorenheimes umzustellen, da dieser dann, wie ursprünglich vorgesehen, ausschließlich 
von den Seniorinnen und Senioren benützt werden kann. Der Bürgermeister nimmt den 
Vorschlag dankend an. 
�  GR Unterweger  möchte wissen, wie es hinsichtlich der Steinhallengastronomie weitergeht. 
Bgm. Niggas informiert, dass die Öffnungszeiten außerhalb von Veranstaltungen, Herrn 
Niggas überlassen wurde.  
�  GR DI Urban  fragt an, ob seitens der Marktgemeinde Lannach etwas unternommen wird, 
um die Böschung entlang der Umfahrungsstraße LB76 neu zu bepflanzen. Der Bürgermeister 
weist daraufhin, dass die Landesstraßenverwaltung über Schlägerungsarbeiten und Neu-
Bepflanzungen entscheidet und führt fort, dass die Schlägerungen wahrscheinlich aufgrund 
sicherheitstechnischer Maßnahmen durchgeführt wurden. 
�  GR Ing. Flecker  berichtet, dass laut Medienberichten der Kulturausschuss im Jahre 2010 
ein sehr erfolgreiches Jahr hatte – fast alle Veranstaltungen waren ausverkauft. Er hätte gerne 
die genauen Ausgaben inkl. Aller Nebenkosten wie Hallenmiete, Werbung, Druck- und 
Portokosten, usw. und die gesamten Einnahmen vom Kulturausschuss für das Jahr 2010 
gewusst. 
�  GR DI Saurugger  verweist auf die alljährliche Krötenwanderung, welche mit Mitte März 
wieder beginnt. Er regt an, auf der Amtlichen Mitteilung darauf hinzuweisen, dass in den 
betroffenen Straßenbereichen (Breitenbachstraße, Neuwiesenstraße, Dobler Straße,..) 
besonders Acht auf die Kröten gegeben werden soll. Bgm. Niggas ersucht um die Zusendung 
eines Textes, welcher dann auf der Amtlichen Mitteilung veröffentlicht wird. 
�  GR Schmölzer  möchte wissen, ob ein neuer Pächter für die Steinhallengastronomie 
gesucht wird oder ob es eine Lösung mit Herrn Niggas gibt. Der Bürgermeister teilt mit, dass 
das Pachtverhältnis mit den Gastronomen Niggas weiterhin aufrecht bleibt. 
�  GR DI Urban  fragt an, ob für die Veräußerung der Gemeindeobjekte Schwarzwiesenstraße 
5 und 7 und Kaiserbergstraße 19, welche bereits in der Amtlichen Mitteilung am 08.02.2011 
veröffentlicht wurde, ein Gemeinderatsbeschluss notwendig ist. Bgm. Niggas informiert, dass 
es bereits einen Beschluss für die Bewertung der Gemeindewohnungen gibt. Dazu kann er 
mitteilen, dass es 7 Interessenten gibt. Für die Anbotsabgabe wurde eine Frist für Ende März 
gesetzt und anschließend wird über die Veräußerung entschieden.  
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TOP 7) ÖEK Nr. 5.00 der Marktgemeinde Lannach:  
a) Einwendungsbehandlung  
b) Endbeschlussfassung  

 
a) Einwendungsbehandlung  
Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßt Bgm. Niggas Herrn DI Max Pumpernig. Der 
Bürgermeister weist daraufhin, dass GR DI Saurugger aufgrund einer eingereichten 
Einwendung zum ÖEK Nr. 5.00, bei der Einwendungsbehandlung sowie der 
Endbeschlussfassung befangen ist. GR DI Saurugger gibt zu Protokoll, dass er den 
Sitzungsverlauf nicht behindern möchte und deswegen die Sitzung verlasse. Jedoch hätte er 
gerne eine schriftliche Erklärung dafür, dass er bezüglich dieses Punktes befangen ist.  
 
GR DI Saurugger verlässt um 19:43 Uhr den Sitzungssaal. 
 
DI Max Pumpernig berichtet, dass 41 Einwendungen bezüglich des Örtlichen 
Entwicklungskonzeptes eingelangt sind. Die Einwendungen werden wie folgt behandelt: 
 
Lfde. Nr. 1: Bundesministerium für Wirtschaft, Fami lie und Jugend, GZ: BMWFJ-
60.214/0387-IV/6a/2010, Bearb.: Mag. Dr. jur. Helga  Prisching, Stellungnahme vom 
13.12.2010: 
Seitens des Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend wird fristgerecht bekannt 
gegeben, dass keine Bergbauberechtigungen bekannt sind, allenfalls grundeigene 
mineralische Rohstoffe der Aufsicht der Bezirksverwaltungsbehörde unterstehen.  
Der Bürgermeister stellt den Antrag , die Stellungnahme zur Kenntnis zu nehmen. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
Lfde. Nr. 8: Militärkommando Steiermark, GZ: S 9224 7/2-MilKdo-ST/Kdo/StbAbt3/2011, 
Bearb.: Vizeleutnant Josef Pfeiffer, Stellungnahme vom 14.01.2011,:  
Das Militärkommando Steiermark gibt fristgerecht bekannt, dass keine militärischen 
Planungsinteressen im Gemeindegebiet bestehen, die bei der öffentlichen Auflage im 5. 
Örtlichen Entwicklungskonzept zu berücksichtigen wären. 
Der Bürgermeister stellt den Antrag , die Stellungnahme zur Kenntnis zu nehmen. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
Lfde. Nr. 12: Amt der Stmk. Landesregierung, FA 13C , Fachstelle Naturschutz, GZ: FA 
13C-51L-22/2010-7, Bearb.: DI Karl Fasching, Einwen dung vom 02.02.2011:  
Die FA 13C gibt fristgerecht bekannt, dass das Revisionsverfahren zum 5. Örtlichen 
Entwicklungskonzept/ Entwicklungsplan seitens der Fachstelle Naturschutz zur Kenntnis 
genommen wird und das auch keine Einwendung der Baubezirksleitung Leibnitz innerhalb 
offener Frist an die Fachstelle übermittelt wurde. 
Der Bürgermeister stellt den Antrag , die Stellungnahme zur Kenntnis zu nehmen. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
Lfde. Nr. 15: Amt der Stmk. Landesregierung, FA 19A , Referat Wasserwirtschaftliche 
Planung, GZ: FA 19A 77 La 8-2004/119, Bearb.: Ing. Thomas Kraxner, Einwendung vom 
31.01.2011: 
Die FA 19A gibt fristgerecht generelle Hinweise zur Oberflächenentwässerung betreffend das 
gesamte Gemeindegebiet bekannt. Dabei wird auch auf das geltende 
Landesentwicklungsprogramm 2009 verwiesen, ebenso auf die geltenden ÖNORMEN bzw. 
das ÖWAV-Regelblatt Nr. 35. 
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Der Hinweis auf Seite 33 des Erläuterungsberichtes zum ÖEK wird dankend angenommen 
und wird das Entwicklungsprogramm für Wasserwirtschaft (LGBl. Nr. 85/1989) durch das 
Landesentwicklungsprogramm aus dem Jahre 2009 ersetzt.  
Der Bürgermeister stellt den Antrag , die Stellungnahme zur Kenntnis zu nehmen. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
 
 
Lfde. Nr. 33: Amt der Stmk. Landesregierung, FA 18A , Gesamtverkehr und 
Projektierung, Einwendung vom 08.02.2011:  
Die fristgerecht eingelangte Einwendung unterteilt sich neben allgemeinen Hinweisen zu 
Immissionen und Freihaltebereichen im Besonderen auf bestimmte Änderungen im Wortlaut. 
Bei den allgemeinen Hinweisen wird darauf Wert gelegt, dass zur Sicherung der 
Verkehrsqualität der hochrangigen Verkehrsverbindungen entlang der Radlpaßstraße (LB 76) 
kurz- bis mittelfristig ein Ausbau des Abschnittes Lieboch-Lannach vorgesehen sei und 
etwaige Grundinanspruchnahmen beidseits der bestehenden Landesstraße LB 76 zu erwarten 
sind. Ergänzend wird angeführt, dass die beidseitigen Bauverbotsbereiche ebenso einzuhalten 
sind. 
Betreffend der Einwendung im Wortlaut unter § 4 (2) Z. 3 wonach ein sog. „echter 
Lückenschluss“ von einem einzelnen Grundstück akzeptabel erscheint, jedoch diese 
Vorgangsweise nicht dem Öffnen weiterer Siedlungsstrukturen dienen darf. Dies gilt 
insbesondere für Z. 1 lit. b) und den darin beschriebenen Siedlungsansätzen Sonnleitenweg 
und Schlieb. 
Der Bürgermeister stellt den Antrag , die Stellungnahme zur Kenntnis zu nehmen und verweist 
darauf, dass im Zuge der Erlassung des 5. Örtlichen Entwicklungskonzeptes/ 
Entwicklungsplanes lediglich Funktionsbereiche festgelegt werden, keinesfalls jedoch die 
Fixierung von zusätzlichem Bauland damit automatisch generiert wird. Diese Fragestellung 
wird im Rahmen des noch zur öffentlichen Auflage zu bringenden Entwurfes zum 5. 
Flächenwidmungsplan erfolgen und sind diese Fragestellungen vorerst noch nicht im Detail 
abgeklärt.  

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag , die in der Einwendung unter § 4 (2) Z. 3 angeführten 
Bedenken zur Kenntnis zu nehmen und stellt sicher, dass keine größeren 
Entwicklungsansätze im Rahmen des Flächenwidmungsplanes vorgenommen werden, zumal 
durch die Rechtskraft des Regionalen Entwicklungsprogrammes Deutschlandsberg die 
Obergrenzen mit max. 3.000 m² aufgrund des geltenden Teilraumes „Außeralpines Hügelland“ 
ohnedies festgeschrieben sind.  

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 

Zum Hinweis, dass beim Industriezentrum Lannach dann kein Einwand erhoben wird, wenn 
die verkehrsmäßige Anbindung Hötschdorf/Sajach nur in Absprache mit der Abteilung 18 
erfolgt sowie die Kosten beim Verursacher liegen und die Anbindung neuer Wohnbereiche 
entlang der L 340 über den Bestand erfolgt, dass neue Zufahrten zentral mit internen 
Erschließungsstraßen hergestellt werden, wird zusammenfassend festgehalten, dass diese 
Vorgehensweise seitens der Marktgemeinde Lannach bereits zum Zeitpunkt der öffentlichen 
Auflage vorgesehen war und wird im Zuge der Umsetzung das Einvernehmen mit der 
Abteilung 18 frühzeitig herzustellen sein. Die Marktgemeinde Lannach ist ferner bemüht, das 
ÖV-Angebot im Rahmen des planmäßigen Ausbaues des S-Bahn-Netzes entsprechend 
vermehrt zu nutzen. Auch nimmt der Gemeinderat die Hinweise hinsichtlich eines 
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verbesserten Radwegenetzes zur Kenntnis und führt darüber hinaus an, dass die ÖPNA-
Versorgung nur im Einvernehmen mit den Versorgungsträgern erfolgen kann.  

 
Zur Dobler Straße hält der Gemeinderat fest, dass selbstverständlich dieses Potenzial nur 
dann erschlossen wird, wenn eine entsprechende Lärmfreistellung nachgewiesen ist, darüber 
hinaus die wirtschaftliche Erschließung hinsichtlich einer Begleitstraße mit zentraler 
Aufschließung nach Prüfung als wirtschaftlich nachgewiesen und das gesamte Planungsgebiet 
nach einem Gesamtkonzept einer Bebauungsplanung einschließlich  
Oberflächenentwässerung im Einvernehmen mit den Grundeigentümern hergestellt werden 
kann. Der Bürgermeister stellt den Antrag , die Einwendungspunkte der Abteilung 18A, welche 
teilweise Hinweischarakter haben, größtenteils zur Kenntnis zu nehmen. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 

 
 
Lfde.Nr. 2: Bundesdenkmalamt, Landeskonservatorat f ür Steiermark, GZ: 11.575/1/2010, 
Bearb.: OR Univ. Doz. Dr. Bernhard Hebert, Stellung nahme vom 21.12.2010:  
Das Landeskonservatorat für Steiermark übermittelt fristgerecht eine Liste von unter 
Denkmalschutz stehenden unbeweglichen und archäologischen Denkmalen betreffend die 
Grdst. Nr. 729/13 und 729/19, beide KG Lannach. 
Der Bürgermeister stellt den Antrag , die Stellungnahme zur Kenntnis zu nehmen. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
Lfde. Nr. 29: Prof. Mag. MAS Karl Jöbstl, Einwendun g vom 04.02.2011:  
Der Einwendungssteller gibt fristgerecht bekannt, dass das mit der Grdst. Nr. 456/4, KG 
Lannach, im Entwurf zum ÖEK Nr. 5.00 als unbenanntes Gerinne geführte öffentliche 
Gewässer seit geraumer Zeit bereits verrohrt ist und somit in der Natur nicht mehr als Gerinne 
angetroffen wird. Ebenso wird im Unterpunkt 2 darauf hingewiesen, dass das Grdst. Nr. 729/1, 
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KG Lannach, aufgrund eines Beschlusses des Bezirksgerichtes Stainz vom 16.02.2009 als 
Bodenfundstätte gelöscht wurde. 
Der Bürgermeister stellt den Antrag , den ����������	
������
 ��������
 ���
 �����
 ���

�����	����
	������������
  

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
 
 

 
 
Lfde. Nr. 7: Werner Haas, Biogartenbau, Einwendung vom 18.01.2011:  
Der Einwendungssteller erhebt fristgerecht Einwendung zum Örtlichen Entwicklungskonzept/ 
Entwicklungsplan und ersucht im Bereich Neuwiese das Grdst. Nr. 1085/8, KG Breitenbach, 
dahingehend abzuändern, dass sich ein rechteckiges, leichter bebaubares Grundstück ergibt.  
Der Bürgermeister stellt den Antrag , der Einwendung dahingehend stattzugeben, dass eine 
rechteckige Konfiguration für das Grdst. Nr. 1085/8, KG Breitenbach, berücksichtigt wird, 
allerdings muss zu dem im Westen anschließenden Waldgrundstück ein entsprechender 
Abstand (mind. 10 m) eingehalten werden. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
Die im Bereich des Wiesenweges angesprochenen Grdst. Nr. 532, 533, 528, 529, 526 und 
527 sind zumindest in Teilflächen im künftigen Baulandpotenzial berücksichtigt. Allerdings ist 
eine kleine Teilfläche davon ausgenommen. Es wird ersucht, auch dieses Grundstück (gem. 
Beilage) im Baulandpotenzial des Entwicklungsplanes zu berücksichtigen. 
Der Bürgermeister stellt den Antrag , der Einwendung im zweiten Unterpunkt nicht 
stattzugeben und begründet dies dahingehend, dass in diesem zusammenhängenden Gebiet 
bereits ein ausreichendes Siedlungspotenzial für die kommenden 15 Jahre festgelegt wird. 
Dieser Einwendungspunkt wurde auch mit der Aufsichtsbehörde, FA 13B, vorgeprüft und 
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schließt sich die Aufsichtsbehörde aufgrund der vorhandenen ausreichenden Flächenreserven 
dieser siedlungspolitischen Zielsetzung an. Der Gemeinderat begründet diese Entscheidung 
mit den Raumordnungsgrundsätzen, wonach ein möglichst sparsamer Verbrauch künftiger 
Baulandpotenziale in die Gesamtbetrachtung des Revisionsverfahrens miteinzufließen hat.  

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen.  
 
 
 

 
 
Lfde. Nr. 39: Amt der Stmk. Landesregierung, FA 13B , Bau- und Raumordnung, 
Einwendung vom 08.02.2011:  
Seitens der FA 13B wurde nach gemeinsamer Besprechung in der Gemeinde am 08.02.2011 
auf Basis eines schriftlichen Vorkonzeptes von Frau Mag. Christine Schwaberger und Frau 
Mag. Elke Schunter-Angerer unter Heranziehung des Besprechungsergebnisses eine 
Stellungnahme bzw. Einwendungen zum Entwurf des 5. Örtlichen Entwicklungskonzeptes/ 
Entwicklungsplanes fristgerecht eingebracht. Die Einwendungen erfolgen in einzelnen 
Unterpunkten zum ÖEK – Entwicklungsplan, zum ÖEK – Wortlaut, zum ÖEK – 
Erläuterungsbericht/ Differenzplan und generellen Erläuterungen, welche in der Folge in der 
Einwendungsbehandlung übernommen werden.  
Entscheidung des Gemeinderates: 
zu A) ÖEK – Entwicklungsplan: 
Zur grafischen Darstellung erfolgen in einzelnen weiteren Unterpunkten Hinweise auf 
Ergänzungen in der Plandarstellung. Diesbezüglich erfolgen seitens des Gemeinderates 
nachfolgende Berücksichtigungen:  
 
ad 1) Der Bürgermeister stellt den Antrag , der gewünschten Darstellung der Planungsinhalte 
der Nachbargemeinden stattzugegeben und den aktuellen Verfahrensfall plangrafisch 
anzuführen. 



 

29.06.2011, 12:31:58  10/42 

10

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen.  
 

ad 2) Der Bürgermeister stellt den Antrag , dem Vorschlag, die Entwicklungsrichtungen 
mittels Pfeile zu ergänzen, nicht stattzugeben, da diese lt. Leitfaden nicht vorgesehen sind. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen.  
 

ad 3) Hinsichtlich des Zusammenwachsens der beiden Ortsteile Hötschdorf und Sajach kann 
der Gemeinderat dem Ansinnen der FA 13B aus siedlungspolitischen Gründen nicht folgen 
und begründet dies mit der tatsächlich erfolgten Entwicklung in den letzten Jahren. Auf Basis 
der vorliegenden Bestandsaufnahme werden die zwischenzeitlich zusammengewachsenen 
beiden Siedlungsräume als gemeinsamer Siedlungsraum beidseits entlang der 
Mooskirchnerstraße als Örtliche Siedlungsschwerpunkte festgelegt.  
ad 4) Ebenso kann der Gemeinderat der Argumentation der Erhaltung von Freihaltestreifen 
entlang der Lannachbergstraße und Schoberberg nicht folgen, da aufgrund der 
zwischenzeitlich zum Teil geänderten Nutzungsformen, nämlich dem erkennbaren Rückgang 
der landwirtschaftlichen Nutzung gegenüber der Zunahme von Wohnnutzung dem 
Siedlungsbestande Rechnung getragen werden soll und daher eine beidseitige Bebauung 
entlang der Lannachbergstraße bis zu einer Bautiefe von max. 30 m als mittel- bis langfristige 
siedlungspolitische Zielsetzung zum Baulandlückenschluss verfolgt wird.  
Der Bürgermeister stellt den Antrag , der Einwendung, 3) und 4), nicht stattzugeben. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen.  
 

zu 5) Der Bürgermeister stellt den Antrag , den Siedlungsschwerpunkt „Lannachbergstraße“ 
gem. den Vorgaben des Landes zu präzisieren und im Erläuterungsbericht ergänzend zu 
begründen; somit der Einwendung stattzugeben. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen.  
 

zu 6) Der Bürgermeister stellt den Antrag , der Anregung seitens der FA 13B Rechnung zu 
tragen und den Standort als sog. „geplanter grenzüberschreitender Siedlungsschwerpunkt“ zu 
präzisieren; somit der Einwendung stattzugeben. Dabei wird die im Auflageentwurf 
vorgesehene absolute Siedlungsgrenze durch eine relative Siedlungsgrenze ausgetauscht. 
Ein Annähern der Siedlungsräume von Lannach und St. Josef ist daher bei Entfall allfälliger 
Immissionen (bestehender Schmiedebetrieb) im übergemeindlichen Interesse beider 
Gemeinden gelegen. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen.  
 

zu 7) Gerügt wird die lineare Weiterentwicklung der Zentrumsfunktion in Richtung 
Industriegebiet entlang der LB 76. Begründet wird dies mit einer Luftlinienentfernung von rund 
800 bis 1.000 m. Aufgrund der Tatsache, dass im historisch tradierten Zentrum keine 
ausreichend dimensionierten unbebauten Flächen zur Verfügung stehen, darüber hinaus über 
die bestehenden Kreisverkehre sowie Begleitstraßen entlang der LB 76 und im Nahbereich 
der Dobler Straße sich lagegünstig zusätzliches Entwicklungspotenzial anbietet, soll dieses 
auch kurz- bis mittelfristig einer planmäßigen Verwertung zugeführt werden. Der 
Bürgermeister stellt den Antrag , eine ergänzende Begründung diesbezüglich im 
Erläuterungsbericht vorzunehmen; somit der Einwendung teilweise stattzugeben. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen.  
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zu 8) Der Hinweis auf die symbolartige Darstellung von Lärmimmissionen entlang der 
lärmbelasteten Landesstraßen sowie Bahntrassen wird zur Kenntnis genommen und darauf 
hingewiesen, dass aufgrund der gegebenen Layerstrukturen diese im Auflageentwurf teilweise 
schlecht zu erkennen sind. Im Endbeschlussexemplar wird dies durch eine grafische 
Verbesserung erreicht. Der Bürgermeister stellt den Antrag , der Einwendung stattzugeben. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen.  
 

zu 9) Die siedlungspolitische Außengrenze im Osten des Bereiches Hötschdorf/Sajach 
bezieht sich auf die bestehende 20 kV-Hochspannungsfreileitung und wurde diese daher von 
bisher naturräumlich auf siedlungspolitische Absolutgrenze abgeändert. Die geforderte 
Begründung erfolgt im Erläuterungsbericht. Der Bürgermeister stellt den Antrag , der 
Einwendung teilweise stattzugeben. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen.  
 
ad 10) Diese Erläuterungen erfolgen auch für die früheren naturräumlichen Siedlungsgrenzen, 
welche aufgrund zum Teil geänderter Planungsvoraussetzungen bzw. Vorgaben durch die 
neue Leitlinie entsprechend im Erläuterungsbericht ergänzt werden. Der Bürgermeister stellt 
den Antrag , der Einwendung teilweise stattzugeben. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen.  
 
ad 11) Der fehlende geschützte Landschaftsteil wird nachgeführt. Der Bürgermeister stellt den 
Antrag , der Einwendung stattzugeben. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen.  
 
ad 12) Die in der planlichen Darstellung aufgrund einer Vorgabe des Landes digital gelieferten 
Gewässernamen werden nach Durchsicht der Gemeinde, soweit bekannt, ergänzt.  
Der Bürgermeister stellt den Antrag , der Einwendung stattzugeben. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen.  
 
zu B) ÖEK – Wortlaut: 
 
ad 1) Bemängelt wird in der Kurzfassung ein fehlender Hinweis auf den Überörtlichen 
Siedlungsschwerpunkt gem. REPRO Deutschlandsberg. Dies wird im Text ergänzt. Der 
Bürgermeister stellt den Antrag , der Einwendung stattzugeben. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen.  
 
ad 2) In Übereinstimmung mit dem gemeinsam geführten Vorprüfungsgespräch am 
08.02.2011 in der Gemeinde wird vereinbarungsgemäß zur Vervollständigung der Information 
ein Hinweis über die einzelnen Teilräume gem. REPRO Deutschlandsberg im Wortlaut 
erfolgen. Der Bürgermeister stellt den Antrag , der Einwendung stattzugeben. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen.  
 
ad 3) Die gewünschte textliche Ergänzung zum Überörtlichen Siedlungsschwerpunkt wird im 
Wortlaut vorgenommen. Der Bürgermeister stellt den Antrag , der Einwendung stattzugeben. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen.  
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ad 4) Aufgrund des gemeinsam geführten Vorgespräches am 08.02.2011 und des erfolgten 
Hinweises, dass die Marktgemeinde Lannach die im Auflageentwurf getroffenen Zielsetzungen 
insbesondere im Bereich Naturraum und Raumordnungsgrundsätze beibehalten wird, kann 
dem Wunsche der FA 13B in diesem Punkte nicht gefolgt werden. Die Festlegungen dienen 
der Information der interessierten Gemeindebevölkerung und sind wie die von der FA 13B 
gewünschten Zusatzinformationen zum REPRO Deutschlandsberg zur besseren 
Nachvollziehbarkeit der Entscheidungsfindung zu verstehen. Der Bürgermeister stellt den 
Antrag , der Einwendung nicht stattzugeben. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen.  
 
zu C) ÖEK – Erläuterungen/ Differenzplan: 

 
ad 1) Die gewünschte planliche Darstellung des Differenzplanes wird im Zuge der 
Übermittlung der Genehmigungsunterlagen nachgereicht. Der Bürgermeister stellt den 
Antrag , der Einwendung stattzugeben. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen.  
 

ad 2) Die zum Teil aus Sicht der FA 13B fehlende Nachvollziehbarkeit zu einzelnen 
Änderungen wird im Erläuterungsbericht ergänzt. Dies trifft die zum Teil bereits unter Pkt. A), 
grafische Darstellung angeführten Einwendungspunkte. Der Bürgermeister stellt den Antrag , 
der Einwendung teilweise stattzugeben. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen.  
 
ad 3) Es wird ersucht, die teilweise großflächigen Übernahmen von Siedlungspotenzialen mit 
dem zu erwartenden Bedarf abzuwägen. Dies insbesondere auch im Hinblick auf die 
Baulandbedarfsrechnung gem. § 26 ROG 2010. Im Besonderen wird auf den Bereich der 
Dobler Straße verwiesen, wo nunmehr ein vorweg neues Entwicklungspotenzial in einem 
bisher unbebauten Landschaftsraum festgelegt wird. Dabei wird auf den Lärmemittenten 
Bedacht zu nehmen sein bzw. muss eine wirtschaftliche Abwägung erfolgen. Der Gemeinderat 
der Marktgemeinde Lannach respektiert diesen Einwendungspunkt und wird im Zuge des noch 
zu erstellenden Auflageentwurfes zum 5. Flächenwidmungsplan die in der Einwendung 
beschriebenen offenen Vorfragen abklären und nur bei positivem Ergebnis 
Aufschließungsgebiet in diesem Raume festlegen. Der Bürgermeister stellt den Antrag , der 
Einwendung teilweise stattzugeben. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen.  
 
zu D) ÖEK – Erläuterungen: 

 
ad 1) Wie in der gemeinsamen Überprüfung am 08.02.2011 angesprochen, bezieht die 
Marktgemeinde Lannach die Daten der Bevölkerungsprognose aus der 
gesamtösterreichischen Untersuchung der Österr. Raumordnungskonferenz (ÖROK). Darüber 
hinaus werden die aktuellen Gemeindedaten zur Verprobung mitberücksichtigt. Der Vergleich 
mit den Steir. Statistiken ergibt jedoch, dass diese von den IST-Daten der Gemeinde zum Teil 
erheblich abweichen. Sofern die Steir. Landesstatistiken für die dargelegten Zielsetzungen von 
Bedeutung sind, werden diese im Erläuterungsbericht ergänzt. Der Bürgermeister stellt den 
Antrag , der Einwendung teilweise stattzugeben. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen.  
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ad 2) Im Kapitel Umweltprüfung werden zur besseren Nachvollziehbarkeit die neuen 
großflächigen Entwicklungspotenziale (zB Dobler Straße) hinsichtlich der Größenordnung 
quantifiziert. Der Bürgermeister stellt den Antrag , der Einwendung stattzugeben. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen.  
 
ad 3) Die geforderte Evaluierung der Ziele und Maßnahmen werden im Erläuterungsbericht 
nachgeliefert. Der Bürgermeister stellt den Antrag , der Einwendung stattzugeben. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 

 
 
Lfde. Nr. 19: Franz und Aloisia Haas, Einwendung vo m 02.02.2011:  
Die Einwendungssteller erheben innerhalb offener Frist gegen das Örtliche 
Entwicklungskonzept/ Entwicklungsplan Einspruch und begründen dies dahingehend, als die 
Grdst. Nr. 225, 226 und 227, alle KG 61202 Blumegg, im geltenden 4. Flächenwidmungsplan 
als Bauland ausgewiesen sind, obwohl diese Widmungsänderung von ursprünglich 
landwirtschaftlicher Nutzung rechtswidrig erfolgt sei. Daran ändert auch ein wesentlich später 
anhängiger Rechtsstreit über Zufahrtsmöglichkeiten nichts. Es wird in der Folge auf eine 
ausführliche Stellungnahme des rechtsfreundlichen Beraters Dr. Klaus Herunter vom 
02.09.2010 verwiesen. 
Nach Prüfung der Sach- und Rechtslage stellt der Gemeinderat der Marktgemeinde Lannach 
fest, dass die fälschlicherweise in der Einwendung als Bauland bezeichnete Fläche im 
Entwicklungsplan tatsächlich ein sog. Baulandpotenzial darstellt und selbstverständlich die 
künftige Entwicklung vom Vorhandensein einer ausreichenden Aufschließung abhängig sein 
wird. Der Entwicklungsplan legt für die gegenständlichen Grundstücke kein vollwertiges 
Bauland fest, somit wird mit der Darstellung des Potenziales ausschließlich auf das 
siedlungspolitische Ziel verwiesen, wonach eine geringfügige flächenmäßige Arrondierung des 
Siedlungsbestandes in diesem Gebiete nicht im Widerspruch zum geltenden 
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Raumordnungsgesetz steht. Erst im nachfolgenden Flächenwidmungsplan-Verfahren wird 
seitens des Gemeinderates zu entscheiden sein, in welcher Form oder ob überhaupt eine 
Baulandfestlegung erfolgen wird.  
Der Bürgermeister stellt den Antrag , der Einwendung, unter dem wiederholten Hinweis, dass 
der Entwicklungsplan in diesem Bereich kein vollwertiges Bauland festlegt, nicht stattzugeben, 
allerdings wird die erforderliche Prüfung hinsichtlich erforderlicher Baulandqualität im Rahmen 
des noch folgenden Flächenwidmungsplanverfahrens gesondert zu prüfen sein. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen.  
 
Lfde. Nr. 23: Christiane Künigl, Einwendung vom 02. 02.2011: 
Die Einwendungsstellerin gibt fristgerecht bekannt, dass die Grdst. Nr. 226 und 227, beide KG 
Blumegg, aus unerfindlichen Gründen als Bauland festgelegt worden seien. Diesbezüglich 
wird festgehalten, dass dieses Bauland über das Grdst. Nr. 232, welches sich im Eigentum 
von Frau Christiane Künigl befindet, nicht befahren werden kann, da lediglich ein Servitut für 
Fahrzeuge zur landwirtschaftlichen Nutzung (Traktor, Mähmaschine) besteht. Ferner wird 
darauf hingewiesen, dass seitens Herrn und Frau Matula eine mögliche Variante für einen 
Notweg beantragt wird, somit liegt seitens der Einwendungsstellerin die Vermutung nahe, dass 
durch keine vorhandenen Belege nunmehr gewidmetes Bauland in Baugrund umgewidmet 
werden solle. Es ergeht daher das Ersuchen, für die beiden Grundstücke kein Bauland 
festzulegen, da dafür die Zufahrtsmöglichkeit fehlt.  
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Lannach kommt nach Prüfung der Sach- und 
Rechtslage zum Schluss, dass mit der Festlegung eines Baulandpotenziales im Rahmen einer 
geringfügigen Arrondierung des Siedlungsbestandes im Entwicklungsplan Nr. 5.00 somit auch 
einer teilweisen Berücksichtigung des Grdst. Nr. 226, ebenso das Grdst. Nr. 227, beide KG 
Blumegg, damit noch keine Festlegung als vollwertiges Bauland erfolgt. Diesbezüglich wird auf 
das noch ausstehende Flächenwidmungsplan-Revisionsverfahren verwiesen, dass erst nach 
Rechtskraft des 5. Örtlichen Entwicklungskonzeptes erfolgen wird. Dies heißt somit, dass mit 
Berücksichtigung eines Potenziales im Rahmen einer geringfügigen flächenmäßigen 
Arrondierung des Siedlungsbestandes keinesfalls der Nachweis bereits zu erbringen wäre und 
eine vollständige Aufschließung gem. BauG 1995 idgF zum Zeitpunkt der Erlassung des 5. 
Entwicklungsplanes vorliegen müsse.  
Der Bürgermeister stellt den Antrag , der Einwendung daher inhaltlich für die 
Beschlussfassung des Entwicklungsplanes nicht stattzugegeben, allerdings wird die 
Fragestellung der Aufschließung der beiden gegenständlichen Grundstücke in Evidenz 
genommen und im Zuge der Vorbereitung zur öffentlichen Auflage des Entwurfes zum 5. 
Flächenwidmungsplanes diese Fragestellung von Seiten des Gemeinderates noch eingehend 
geprüft werden. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen.  
 
Lfde. Nr. 37: Waltraut Leutschacher, Einwendung vom  04.02.2011: 
Die Einwendungsstellerin verweist auf die Bürgerversammlung vom 31.01.2011 und erhebt 
fristgerecht Einwendung hinsichtlich der Grdst. Nr. 227 und 226, beide KG Blumegg, welche 
als Bauland vorgesehen sind. Diesbezüglich wird Einspruch erhoben, da zu diesen 
Grundstücken keine Zufahrtsmöglichkeit besteht.  
Ferner wird Einspruch erhoben, da die Grdst. Nr. 217/1 und 221/1, KG Blumegg, trotz Antrag 
vom 10.12.2008 wiederum nicht berücksichtigt wurden. Dies, obwohl die für eine Umwidmung 
bzw. Aufschließung notwendigen Voraussetzungen vor Ort gegeben sind. 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Lannach kommt nach Prüfung der Sach- und 
Rechtslage zum Schluss, dass mit der Festlegung eines Baulandpotenziales im Rahmen einer 
geringfügigen Arrondierung des Siedlungsbestandes im Entwicklungsplan Nr. 5.00 somit auch 
einer teilweisen Berücksichtigung des Grdst. Nr. 226, ebenso das Grdst. Nr. 227, beide KG 
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Blumegg, damit keine Festlegung als vollwertiges Bauland erfolgt. Diesbezüglich wird auf das 
noch ausstehende Flächenwidmungsplan-Änderungsverfahren verwiesen, dass erst nach 
Rechtskraft des 5. Örtlichen Entwicklungskonzeptes erfolgen wird. Dies heißt somit, dass mit 
Berücksichtigung eines Potenziales im Rahmen einer geringfügigen flächenmäßigen 
Arrondierung des Siedlungsbestandes keinesfalls der Nachweis bereits zu erbringen wäre, 
sodass eine vollständige Aufschließung gem. BauG 1995 idgF zum Zeitpunkt der Erlassung 
des 5. Entwicklungsplanes vorliegen müsse.  
Der Bürgermeister stellt den Antrag , der Einwendung daher inhaltlich für die 
Beschlussfassung des Entwicklungsplanes nicht stattzugegeben, allerdings wird die 
Fragestellung der Aufschließung der beiden gegenständlichen Grundstücke in Evidenz 
genommen und im Zuge der Vorbereitung zur Auflage des Entwurfes zum 5. 
Flächenwidmungsplanes diese Fragestellung von Seiten des Gemeinderates noch eingehend 
geprüft werden. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen.  
 

Hinsichtlich des 2. Einwendungspunktes, nämlich dass die Grdst. Nr. 217/1 und 221/1, beide 
KG Blumegg, nicht Berücksichtigung finden, wird diese Entscheidung dahingehend begründet, 
dass aufgrund der gegebenen Prallhanglage in unmittelbarer Nähe der Radlpaßstraße LB 76 
keine Baulandvoraussetzungen zur Erklärung von vollwertigem Bauland gegeben sind. Da aus 
heutiger Sicht nicht abschätzbar ist, ob in Zusammenarbeit mit der Landesstraßenverwaltung 
für die Siedlungsbestände beidseits der Radlpaßstraße wirkungsvolle 
Lärmschutzeinrichtungen geschaffen werden können, hat der Gemeinderat aufgrund der 
geltenden Raumordnungsgrundsätze von einer Ausweisung eines 
Baulandentwicklungspotenziales im Nahbereich dieser überregional bedeutsamen 
Verkehrsachse Abstand zu nehmen. Auf diesen Umstand wurde auch seitens der FA 18A im 
Zuge der öffentlichen Auflage des 5. Örtlichen Entwicklungskonzeptes/ Entwicklungsplanes 
dezidiert hingewiesen. Ferner wurde im Zuge des Anhörungsverfahrens mit der zuständigen 
Prüfbehörde, FA 13B, im Vorfeld diese Fragstellung eingehend erörtert und wird seitens der 
Prüfbehörde die Problematik der Prallhangsituation für die gegenständlichen Grundstücke 
fachlich bestätigt.  
Der Bürgermeister stellt den Antrag , der Einwendung nicht stattzugeben. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen.  
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Lfde. Nr. 30: Margit Krammer, Einwendung vom 02.02. 2011: 
Die Einwendungsstellerin gibt fristgerecht zum Auflageentwurf des Örtlichen 
Entwicklungskonzeptes bekannt, dass das Grdst. Nr. 507/2, KG Blumegg, über eine 
Fahnenparzelle direkt an das öffentliche Gut (Lannachbergstraße) angeschlossen sei und 
begründet dies dahingehend, dass das unmittelbar angrenzende Grdst. Nr. 507/1 bereits mit 
einem landwirtschaftlichen Gebäudekomplex bebaut ist. Damit könnte auf Grdst. Nr. 507/2, 
KG Blumegg, eine Abrundung des vor Ort anzutreffenden Baubestandes ermöglicht werden. 
Der Bürgermeister stellt den Antrag , der Einwendung nicht stattzugeben und begründet dies 
dahingehend, dass das Grdst. Nr. 507/2, KG Blumegg, nicht den Intentionen einer 
langfristigen, auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Siedlungsentwicklung entlang der 
Lannachbergstraße entsprechen würde. Mit der Berücksichtigung des Grundstückes würde in 
Form einer 2. Bautiefe eine Entwicklung in die Freilandzone hinaus erfolgen und wäre damit 
der Ansatz einer Zersiedelungstendenz erkennbar. Eine Baulandentwicklung in der 2. Bautiefe 
würde die bisherige Grundintention, nämlich einer beidseitigen Schließung von Baulücken in 
max. einer Bautiefe entlang des voll aufgeschlossenen Siedlungsbestandes entlang der 
Lannachbergstraße nicht sicherstellen. Diese siedlungspolitische Intention verfolgt der 
Gemeinderat der Marktgemeinde Lannach seit Jahrzehnten und wurde auch in den 
vorhergehenden Siedlungsleitbildern immer davon ausgegangen, die bestehenden Lücken mit 
max. einer Bautiefe (rund 30 m, gemessen vom öffentlichen Gut der Lannachbergstraße) hin 
zu schließen.  

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen.  
 
Lfde. Nr. 31: Elisabeth und Josef Jöbstl, Einwendun g vom 07.02.2011:  
Die Einwendungssteller geben fristgerecht ihre Einwendung bekannt und ersuchen betreffend 
die Liegenschaft EZ 167, nämlich die Grdst. Nr. 418/1, 418/5, 418/6 und 419/5, alle KG 
Blumegg, als  Bauland im Entwicklungsplan zu berücksichtigen.  
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Entscheidung des Gemeinderates: 
Der Bürgermeister stellt den Antrag, der Einwendung stattzugeben und eine geringfügige 
Arrondierung mit dem Grdst. Nr. 418/6 (Teilfl.), KG Blumegg, vorzunehmen. Begründet wird 
dies mit dem Umstand, dass alle übrigen Grundstücke als infrastrukturell aufgeschlossen zu 
bezeichnen sind und als Bauland im Auflageentwurf bereits berücksichtigt wurden. Mit der 
geringfügigen Arrondierung bestehen keine Widersprüche zu den geltenden 
Raumordnungsgrundsätzen des Raumordnungsgesetzes 2010 und entspricht dies auch der 
mittel- bis langfristigen Entwicklungsintention für die Schaffung von gut erschlossenen 
Bauplätzen im Hauptort Lannach. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen.  
 
Lfde. Nr. 38: Dr. Doris Krottmayer, Teiplbergstraße  3, 8502 Lannach, Einwendung vom 
04.02.2011: 
Die Einwendungsstellerin erhebt fristgerecht Einwendung nach Einsichtnahme in den Entwurf 
des 5. Örtlichen Entwicklungskonzeptes und ersucht um eine geringfügige Verschiebung der 
Siedlungsgrenze betreffend das Grdst. Nr. 410/8 und 411, beide KG Blumegg. Nach 
Rücksprache mit der Gemeinde handelt es sich hierbei offensichtlich um einen Schreibfehler, 
tatsächlich ist das Grdst. Nr. 417/1 richtigerweise gemeint.  
Der Bürgermeister stellt den Antrag , der Einwendung stattzugeben und eine geringfügige 
Arrondierung auf dem Grdst. Nr. 417/1, KG Blumegg, vorzunehmen. Begründet wird dies mit 
dem Umstand, dass das Grundstück als vollkommen aufgeschlossen zu bezeichnen ist und 
mit der geringfügigen Arrondierung ein nutzbarer Bauplatz für die Errichtung eines 
Einfamilienwohnhauses entstehen kann. Mit der Arrondierung bestehen keine Widersprüche 
zu den geltenden Raumordnungsgrundsätzen des Raumordnungsgesetzes 2010 und 
entspricht dies auch der mittel- bis langfristigen Entwicklungsintention für die Schaffung von 
gut erschlossenen und erreichbaren Bauplätzen im Hauptort Lannach. 

Abstimmung : 2. Vizebgm. Pinter befindet sich während der Abst immung nicht im 
Sitzungssaal. Die übrigen Gemeinderäte stimmen dem Antrag zu.  
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Lfde. Nr. 11: Ing. Herifried Hornich, Einwendung vo m 01.02.2011:  
Der Einwendungssteller ersucht fristgerecht im Zuge seiner Einwendung betreffend das 5. 
Örtliche Entwicklungskonzept und nach Vorsprache vom 31.01.2011 seine Grundstücke gem. 
EZ 29 in das Baulandpotenzial des 5. Örtlichen Entwicklungskonzeptes/ Entwicklungsplanes 
aufzunehmen. Begründet wird dies mit der Tatsache, dass es sich hiebei um eine 
Lückenschließung des Siedlungsbestandes handle. Darüber hinaus wird in der Einwendung 
angeführt, dass der Hang im westlichen Teile nur leicht geneigt sei, ebenso wie die südlich 
und nördlich angrenzenden Bauflächen. Die Bebaubarkeit ist durch ein geologisches 
Gutachten nachgewiesen und befindet sich die technische Infrastruktur vor Ort. Ebenso ist 
eine eigene Zufahrt vorhanden (Kopien von Fotodarstellungen und Grundbuchsauszügen sind 
der Einwendung beigelegt).  
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Lannach kommt nach Prüfung der Sach- und 
Rechtslage zum Schluss, dass der bebaute Teil der gegenständlichen Grundstücke der EZ 29 
aufgrund der Bestandssituation im Entwicklungsplan Berücksichtigung findet. Die in der 
Einwendung zusätzlich gewünschte Erweiterung des Potenziales hangabwärts wird jedoch 
aufgrund gegebenen Widerspruches zu den Raumordnungsgrundsätzen (Mangel der Eignung 
als Bauplatz aufgrund gegebener Hangneigung und Baulandvortrieb in eine Freilandzone) 
jedoch nicht positiv beurteilt. Erhärtet wird diese raumordnungsfachliche Beurteilung im Zuge 
der zwischenzeitlich erfolgten Anhörung der Prüfbehörde, FA 13B, die diese Argumentation 
fachlich bestärkte.  
Abschließend stellt der Bürgermeister den Antrag , der Einwendung teilweise zuzustimmen. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen.  
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Lfde. Nr. 14: Amt der Stmk. Landesregierung, FA 19B , GZ: FA 19B 60.Ra-1/2003-205, 
Bearb.: DI Adelwöhrer, Einwendung vom 01.02.2011  
Die Fachabteilung gibt fristgerecht bekannt, dass seitens des Referates III 
Bodenwasserhaushalt gem. digitalem Rutschungskataster zwei Meliorationsgebiete sich 
innerhalb des Baulandes befinden.  
Seitens des Referates I Schutzwasserbau wird bekannt gegeben, dass derzeit kein 
Hochwasserschutzprojekt in der Marktgemeinde Lannach vorgesehen ist. 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Lannach kommt nach Prüfung der Unterlagen zum 
Schluss, die 2 Meliorationsgebiete, welche sich im Bauland Entwicklungspotenzial des 5. 
Entwicklungsplanes befinden, entsprechend plangrafisch zu berücksichtigen.  
Der Bürgermeister stellt den Antrag , die Einwendung stattzugeben bzw. zur Kenntnis zu 
nehmen. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen.  
 
Lfde. Nr. 22: Irene Troha, Einwendung vom 01.02.201 1: 
Die Einwendungsstellerin erhebt fristgerecht Einwendung und ersucht um Berücksichtigung 
der Grdst. Nr. 401/3, 404/5 sowie Baufl. .168, alle KG Blumegg als Bauland. Als Begründung 
wird der Gleichbehandlungsgrundsatz angeführt. Ebenso liegt eine infrastrukturelle 
Aufschließung vor und sind die gegenständlichen Grundstücke als weitgehend flach bis 
flachgeneigt zu bezeichnen.  
Nach Prüfung der Sach- und Rechtslage wird eine Teilfläche des Grdst. Nr. 401/3, bebaut mit 
dem Objekt auf Baufläche .168 im Sinne des Gleichheitsgrundsatzes gemeinsam mit den 
beiden angrenzenden Bauplätzen als Bauland im Entwicklungsplan arrondiert. Eine 
weitergehende zusätzliche Festlegung von Baulandpotenzialen, insbesondere für Grdst. Nr. 
404/5, KG Blumegg ist nicht möglich, da die bei allen bisherigen Revisionen festgelegte 
Außengrenze mangels Änderung der Rechtsgrundlage nicht überschritten werden konnte. 
Diese Vorgehensweise wurde im Zuge einer Anhörung der Aufsichtsbehörde, FA 13B, fachlich 
besprochen und akzeptiert die Aufsichtsbehörde im Sinne der Raumordnungsgrundsätze, 
dass eine Teilfläche des Grdst. Nr. 401/3 im Sinne des Gleichheitsgrundsatzes und des 
Siedlungsbestandes innerhalb der festzulegenden Siedlungsgrenze Berücksichtigung findet. 
Der Bürgermeister stellt den Antrag , der Einwendung teilweise stattzugegeben. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen.  
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Lfde. Nr. 3: Mag. Monika Putz, MMag. Dr. Kurt Josef  Putz, Einwendung vom 27.12.2010:  
Die Einwendungssteller richten fristgerecht ein Schreiben an die Marktgemeinde Lannach mit 
Hinweis auf den erfolgten Gesprächstermin vom 21.12.2010. Darin wird gerügt, dass die 
Darstellungen des Entwicklungsplanes mit der Darstellung im Differenzplan sowie mit dem 
Text des Erläuterungsberichtes nicht übereinstimmen.  
Entscheidung des Gemeinderates: 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Lannach berücksichtigt die Einwendung insofern, als im 
Sinne des Besprechungsergebnisses vom 14.02.2011 (Anhörung) die gerügte Textpassage 
auf Seite 24 des Erläuterungsberichtes dahingehend geändert wird, als der Pkt. 12 nunmehr in 
Unterpunkte 12A und 12B differenziert wird, wobei 12A die relevante Bestimmung ist, welche 
als „geringfügige Rücknahme aufgrund der topografischen Gegebenheiten und mangelnder 
Bauplatzeignung“ ergänzt wird. Damit wird der Einwendung inhaltlich entsprochen und der 
Bürgermeister stellt den Antrag , der Einwendung stattzugeben.. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen.  
 
Lfde. Nr. 25: Edwald und Lilian Weber, Einwendung v om 07.02.2011:  
Die Einwendungssteller geben fristgerecht bekannt und ersuchen, dass die Grdst. Nr. 287 und 
288, beide KG Blumegg, durch Änderung der äußeren Entwicklungsgrenzen in das 
Entwicklungspotenzial aufgenommen werden mögen. Begründet wird dies dahingehend, dass 
das Nachbargrundstück ebenso als Bauland ausgewiesen sei.  
Nach nochmaliger Prüfung der Sach- und Rechtslage bzw. nach Besichtigung der 
Grundstücksflächen im Rahmen einer Planungsausschusssitzung im November 2010 stellt der 
Bürgermeister den Antrag, der Einwendung hinsichtlich der Grdst. Nr. 287 und 288, KG 
Blumegg, nicht stattzugeben und begründet dies mit den gegebenen topografischen 
Verhältnissen, der grundsätzlich nicht ausschließbaren Rutschgefährdung in diesem gesamten 
Hangbereich sowie der Tatsache, dass in den bisherigen Revisionsplänen eine Ausdehnung 
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des Baulandes in diesem Raum aus Gründen der Wahrung der Raumordnungsgrundsätze 
und des Orts- und Landschaftsbildes nicht erfolgt ist.  

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen.  
Der Gemeinderat beschließt nach Prüfung der siedlungspolitischen Interessenslage der 
Gemeinde in diesem Bereich die bisherigen Außengrenzen beizubehalten und im Sinne des 
Gleichheitsgrundsatzes einer Erweiterung in diesem topografisch schwierigen Gebiet nicht 
zuzustimmen. 
 

 
 
Lfde. Nr. 34: Gilbert und Sigrid Moser, Einwendung vom 07.02.2011:  
Die Einwendungssteller erheben fristgerecht Einwendung gegen den Entwurf des Örtlichen 
Entwicklungskonzeptes und ersuchen, dass die Grdst. Nr. 759/1 und 759/6, alle KG 61241 
Teipl, aufgrund eines zweiseitigen Baulandeinschlusses Berücksichtigung finden mögen. 
Begründet wird dies dahingehend, dass die gegenständlichen Grundstücke nicht als 
Rutschhang einzustufen seien. 
Der Bürgermeister stellt den Antrag , der Einwendung nicht stattzugeben und begründet dies 
dahingehend, dass in den bisher insgesamt 3 Revisionen des Flächenwidmungsplanes im 
gegenständlichen Bereich kein Siedlungsbestand sowohl in den bisherigen 
Siedlungsleitbildern als auch Flächenwidmungsplänen als Bauland im Sinne des 
Raumordnungsgesetzes festgelegt wurde. Aus siedlungs- wie kommunalpolitischen Gründen 
wurde in allen bisherigen Planungsperioden davon Abstand genommen, hangabwärts der 
Unteren Teiplbergstraße kein Bauland zu eröffnen, zumal damit wesentliche Bestimmungen 
der Raumordnungsgrundsätze missachtet würden. Diese Vorgehensweise wurde über die 
einzelnen Planungsperioden mit der Aufsichtsbehörde jeweils abgestimmt und wurde auch im 
Zuge der Vorprüfung bzw. Anhörung der Einwendung durch die Aufsichtsbehörde, FA 13B, 
diese Fachmeinung im Sinne des „Roten Fadens der Planung“ wiederum bestätigt.  

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen.  
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Lfde. Nr. 4: Werner Haas, Biogartenbau, Einwendung vom 04.01.2011:  
Der Einwendungssteller gibt fristgerecht eine Einwendung bekannt und ersucht um Aufnahme 
von Baugrundstücken in Bauland entlang des Fischerweges, Wiesenweges und der Dobler 
Straße.  
Nach Prüfung der in der Einwendung bekannt gegebenen relevanten Grundstücke ist 
festzuhalten, dass sich die Grundstücke am Fischerweg zur Gänze im vorgeschlagenen 
Entwicklungspotenzial befinden, die Grundstücke entlang des Wiesenweges befinden sich 
zum Teil innerhalb bestehender Wohnbereiche bzw. des 
Wohnbaulandentwicklungspotenziales, ebenso befinden sich Teilflächen der in der 
Einwendung angeführten Grundstücke an der Dobler Straße im hinkünftig vorgesehenen, 
größeren, flächenmäßig zusammenhängenden Entwicklungspotenzial östlich der 
Landesstraße L 374. Der Bürgermeister stellt den Antrag , der Einwendung daher im 
Entwicklungsplan durch Festlegung von Wohnbereichen bzw. Wohnbaulandpotenzial 
weitestgehend stattzugegeben. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen.  
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Lfde. Nr. 24: Franz Daum, Einwendung vom 06.02.2011 : 
Der Einwendungssteller gibt fristgerecht bekannt, dass aufgrund der Unwetter vom Juli 2009 
Teilflächen der Grdst. Nr. 150 und 151, beide KG Lannach, an der Dobler Straße durch den in 
diesem Bereiche verlaufenden Regenwasserkanal zur Lahn hin zur Gänze unter Wasser 
standen. Da auch in Zukunft mit weiteren Unwettern gerechnet werden muss, werden 
voraussichtlich zusätzliche Wassermengen durch das von Seiten der Marktgemeinde Lannach 
im Jahr 2009 nach dem Unwetter errichtete Entlastungsrohr zusätzlich in den 
Regenwasserkanal fließen und sich dadurch die Überschwemmungsverhältnisse allenfalls 
verstärken. Es wird daher auf das erhöhte Hochwasserrisiko für die Grdst. Nr. 150 und 151, 
beide KG Lannach, im Besonderen hingewiesen.  
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Lannach bedankt sich für die exakte Beschreibung der 
Probleme aufgrund der anfallenden Oberflächenhochwässer im Rahmen von 
Starkregenereignissen und wird selbstverständlich im Rahmen einer künftigen Erschließung 
im gegenständlichen Bereiche auf diese Aufgabenstellung konkret eingehen. Aufgrund der 
Tatsache, dass vorerst im Entwicklungsplan Nr. 5.00 für diesen Raum ein mittel- bis 
langfristiges Baulandpotenzial festgelegt wird, die entsprechenden Detailplanungen wie 
Erlassung eines Bebauungsplanes und Erstellung eines Oberflächenentwässerungskonzeptes 
somit noch nicht vorliegen, wird dieser Sachverhalt in Evidenz genommen und im Zuge der 
noch folgenden Prüfschritte näher untersucht. Der Bürgermeister stellt den Antrag , der 
Einwendung daher stattzugegeben. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen.  
 
�

�
�
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Lfde. Nr. 35: Eduard Leber und Elfriede Ruckhofer, Bezirkshauptmannschaft 
Deutschlandsberg, 27.10.1998 iVm Einwendung Elfried e Ruckhofer vom 05.02.2011:  
Die Einwendungsstellerin erhebt fristgerecht Einwendung zum 5. Örtlichen 
Entwicklungskonzept/ Entwicklungsplan und bezieht sich diese auf die Waldparzelle Nr. 653, 
KG Lannach in der Kaiserbergstraße. In der Einwendung wird darauf hingewiesen, dass 
bereits seit vielen Jahren versucht wird, eine Umwidmung dieses Grundstückes zu Bauland zu 
erreichen. Ferner wird auf das Rodungsansuchen vom 20.04.1990 bei der 
Bezirkshauptmannschaft Deutschlandsberg verwiesen und dieses der Einwendung beigelegt. 
Es wird aus finanziellen Gründen ersucht, dem Bauwunsche stattzugeben. 
Der Bürgermeister stellt den Antrag , dem Ersuchen um Baulanderklärung der Waldparzelle 
Nr. 653 in der Kaiserbergstraße teilweise stattzugeben.  
Aufgrund der Festlegung einer sog. relativen naturräumlichen Siedlungsgrenze mit der lfden. 
Nr. 3 ist eine Baulandarrondierung im gegenständlichen Bereich für die Schaffung eines 
zusätzlichen Bauplatzes aufgrund des siedlungspolitischen Interesses der Gemeinde Lannach 
nach Vorlage einer Rodungsbewilligung jedenfalls zulässig. Im Zuge des noch zu erlassenden 
Flächenwidmungsplanes wird daher das gegenständliche Grundstück zwar aufgrund geltender 
Rechtsnorm weiterhin als Waldgrundstück ausgewiesen, kann jedoch, soferne eine 
Rodungsbewilligung erteilt wird, dieses Grundstück jederzeit in Bauland übergeführt werden.  

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
 

 
 
Lfde. Nr. 5: Familie Robosch, Einwendung vom 05.01. 2011: 
Die Einwendungssteller ersuchen fristgerecht eine Teilfläche des Grdst. Nr. 139, KG Teipl, in 
das Baulandpotenzial aufzunehmen. 
Der Bürgermeister stellt den Antrag , der Einwendung stattzugeben.  

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Ein kleinflächiges Baulandpotenzial südlich der Oberblumeggstraße in einer Bautiefe von ca. 
30 m aufgrund der Übereinstimmung mit dem geltenden Raumordnungsgesetz 2010 und 
zwischenzeitlich erfolgter Anhörung der Aufsichtsbehörde, FA 13B im Entwicklungsplan wird 
berücksichtigt. 
 
Lfde. Nr. 41: Aloisia und Erna Amschl, Einwendung v om 08.02.2011:  
Die Einwendungsstellerinnen erheben fristgerecht Einwendung zum Entwurf zum 5. Örtlichen 
Entwicklungskonzept/ Entwicklungsplan und ersuchen darum, Teile des Grdst. Nr. 109/1, KG 
Blumegg, in das Baulandpotenzial aufzunehmen. 
Der Bürgermeister stellt den Antrag , der Einwendung teilweise stattzugegeben. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
Eine geringfügige Arrondierung (ca. 20 m) Richtung Norden im Sinne der 
Einwendungsstellerinnen erfolgt. Diese flächenmäßig geringfügige Arrondierung wurde im 
Zuge eines mündlichen Anhörungsverfahrens mit der zuständigen Prüfbehörde, der FA 13B 
besprochen und kann die Behörde dieser Vorgehensweise fachlich folgen.  
 
 

 
 
Lfde. Nr. 16: Willibald und Auguste Bossler, Einwen dung vom 02.02.2011:  
Die Einwendungssteller geben fristgerecht bekannt, dass sie als Eigentümer der Grdst. Nr. 
669/1 und 669, beide KG Blumegg, diese Grundstücke im Entwicklungsplan zum 5. Örtlichen 
Entwicklungskonzept als Bauland Berücksichtigung finden sollen. 
Der Bürgermeister stellt den Antrag , der Einwendung stattzugeben. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
Eine geringfügige Arrondierung des Baulandes unter Berücksichtigung der genannten 
Grundstücke raumordnungsfachlich ist vertretbar, da die geltenden Raumordnungsgrundsätze 
zum Raumordnungsgesetz 2010 dabei eingehalten werden können. Eine diesbezügliche 
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Anhörung der Prüfbehörde des Amtes der Stmk. Landesregierung, FA 13B erfolgte 
zwischenzeitlich und wurde dieser Vorgehensweise fachlich zugestimmt.  
 

 
 
Lfde. Nr. 6: Erika Simbürger, Einwendung vom 11.01. 2011: 
Die Einwendungsstellerin erhebt fristgerecht Einwendung und ersucht für das Grdst. Nr. 
1040/2, KG 61220 Lannach, eine Bauplatzkonfiguration festzulegen, welche für das 
gegenständliche Grundstück die Bebaubarkeit für einen Bauplatz sichert.  
Der Bürgermeister stellt den Antrag , der Einwendung stattzugeben. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
Die gewünschte Bauplatzkonfiguration gem. beigelegter Planskizze für Teilflächen des Grdst. 
Nr. 1040/2, KG Lannach, wird im Entwicklungsplan berücksichtigt. Begründet wird die positive 
Beurteilung durch die siedlungspolitische Zielsetzung des Gemeinderates sowie durch die 
Übereinstimmung mit den Raumordnungsgrundsätzen und der zwischenzeitlich erfolgten 
Anhörung der Aufsichtsbehörde, FA 13B. 
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Lfde. Nr. 26: Siegfried und Roswitha Benedikt, Einw endung vom 03.02.2011:  
Die Einwendungssteller geben fristgerecht bekannt und verweisen auf ihren Bauplatzwunsch 
vom 22.10.2008, wonach auf den Grdst. Nr. 685 und 693/1, beide KG Blumegg, 2 Bauplätze 
berücksichtigt werden mögen. 
Der Gemeinderat kommt nach Prüfung der Sach- und Rechtslage zum Schluss, dass im Zuge 
der planmäßigen Überarbeitung des 4. Siedlungsleitbildes eine flächenmäßig geringfügige 
Arrondierung im Rahmen der Ausarbeitung des Entwicklungsplanes Nr. 5.00 im 
gegenständlichen Bereiche den Raumordnungsgrundsätzen entspricht. Allerdings ist im 
Besonderen darauf hinzuweisen, dass aufgrund der benachbarten landwirtschaftlichen 
Betriebsnutzung eine allfällige Beeinträchtigung durch anfallende Immissionen dieses 
Betriebes nicht ausschließbar ist. Im Zuge des noch zu erstellenden 5. 
Flächenwidmungsplanes werden daher die Geruchskreise auf Basis der landtechnischen 
Faktoren und vorliegenden Betriebsangaben im Detail ermittelt, ebenso die 
Belästigungsbereiche und wird die Festlegung von Bauland von diesen Einschränkungen her 
abhängig gemacht. Im Zuge einer bereits im Vorfeld erfolgten Anhörung der Aufsichtsbehörde, 
nämlich der FA 13B, wurde diese Problematik angesprochen und kann die Behörde dieser 
Vorgehensweise grundsätzlich zustimmen. 
Der Bürgermeister stellt den Antrag , der Einwendung stattzugeben. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
Lfde. Nr. 28: Pietro Scala, Einwendung vom 03.02.20 11: 
Der Einwendungssteller gibt fristgerecht bekannt, dass sein Grdst. Nr. 1040/20, KG Blumegg, 
Sonnleitenweg 3, 8502 Lannach, in Bauland umgewandelt werden solle. Der 
Einwendungssteller ersucht, da keine Absicht besteht weitere Häuser auf der Liegenschaft zu 
errichten, das bebaute Grundstück als Bestand im Freiland zu belassen. Ferner wird 
angeführt, dass für diesen, aus Sicht der Gemeinde abgelegene Bereich unverhältnismäßig 
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große Aufwendungen für die Erfüllung von zusätzlichen Gemeindeaufgaben gemacht werden 
müssen. 
Der Bürgermeister stellt den Antrag , der Einwendung nicht stattzugeben. Begründet wird dies 
mit dem vorhandenen Siedlungsbestand im unmittelbaren Anschluss in der Nachbargemeinde 
St. Josef entlang des gesamten Sonnleitenweges. Aufgrund des geltenden Regionalen 
Entwicklungsprogrammes und des in diesem Bereich als Teilraum ausgewiesenen sog. 
„Außeralpinen Hügellandes“ (gem. § 3 (4) REPRO Deutschlandsberg, LGBl. Nr. 29/2005 vom 
01.05.2005) ist eine größere, zusammenhängende Entwicklung über den Siedlungsbestand 
hinaus ohnedies nicht zulässig. Der Landesgesetzgeber ermöglicht in dezentralen Gebieten, 
welche nicht als Örtliche Siedlungsschwerpunkte festgelegt werden können, keine 
größerflächigen Baulanderweiterungen und limitiert diese mit insgesamt 3.000 m². Der 
Gemeinderat schafft somit auf Basis der gesetzlichen Grundlage des Regionalen 
Entwicklungsprogrammes Deutschlandsberg eine einmalige Baulandreserve von max. 3.000 
m² in diesem grenzüberschreitenden Bereich zur Nachbargemeinde St. Josef. Da die 
erforderliche technische Infrastruktur zur Gänze vorhanden ist, werden der Marktgemeinde 
Lannach in Zukunft diesbezüglich keine zusätzlichen Kosten für die Aufschließung entstehen, 
die allenfalls spätere Versorgung mittels eines öffentlichen Personennachverkehrsmittels wäre 
im Bedarfsfall mit der Nachbargemeinde St. Josef abzustimmen und auch die Kostentragung 
diesbezüglich zu klären. Der Einwendung wird daher nach Prüfung der Sach- und Rechtslage 
und unter Berücksichtigung des Gleichheitsgrundsatzes insgesamt nicht stattgegeben. 

Abstimmung : Die Gemeinderäte Jaritz und Schmölzer stimmen dag egen. Die 
übrigen 17 Gemeinderäte stimmen dem Antrag zu. 
 
Lfde. Nr. 36: Mario Scala, Sonnleitenweg 5, Einwend ung vom 04.02.2011:  
Der Einwendungssteller erhebt fristgerecht Einwendung gegen den aufgelegten Entwurf zum 
5. Örtlichen Entwicklungskonzept und Entwicklungsplan und ersucht, einen Teil seines 
Grundstückes im Bereich von Sonnleitenweg 5, Grdst. Nr. 70/5 (mit Anteil von 1044/2), KG 
Blumegg, nicht in das Bauland aufzunehmen. Begründet wird dies dahingehend, dass im Zuge 
des Ausbaues des bestehenden Gebäudes 1999 ein Abbruch und Neubau aufgrund der 
geltenden Freilandbestimmung nach dem Raumordnungsgesetz nicht zulässig war. Ferner 
wird diese Rücknahme mit dem gegebenen Orts-, Straßen- und Landschaftsbild begründet 
und dem Hinweis, den Zugang zu landwirtschaftlichen Flächen weiter gewährleisten zu 
können. Abschließend wird auf den Wildwechsel, das Ableiten von Wasser über die Wiese 
und das Auswaschen bzw. Abtragen des lockeren Erdreiches bei heftigen Wolkenbrüchen 
hingewiesen.  
Der Bürgermeister stellt den Antrag , der Einwendung nicht stattzugeben. Begründet wird dies 
mit dem vorhandenen Siedlungsbestand im unmittelbaren Anschluss in der Nachbargemeinde 
St. Josef entlang des gesamten Sonnleitenweges. Aufgrund des geltenden Regionalen 
Entwicklungsprogrammes und des in diesem Bereich als Teilraum ausgewiesenen sog. 
„Außeralpinen Hügellandes“ (gem. § 3 (4) REPRO Deutschlandsberg, LGBl. Nr. 29/2005 vom 
01.05.2005) ist eine größere, zusammenhängende Entwicklung über den Siedlungsbestand 
hinaus ohnedies nicht zulässig. Der Landesgesetzgeber ermöglicht in dezentralen Gebieten, 
welche nicht als Örtliche Siedlungsschwerpunkte festgelegt werden können, keine 
größerflächigen Baulanderweiterungen und limitiert diese mit insgesamt 3.000 m². Der 
Gemeinderat schafft somit auf Basis der gesetzlichen Grundlage des Regionalen 
Entwicklungsprogrammes Deutschlandsberg eine einmalige Baulandreserve von max. 3.000 
m² in diesem grenzüberschreitenden Bereich zur Nachbargemeinde St. Josef. Da die 
erforderliche technische Infrastruktur zur Gänze vorhanden ist, werden der Marktgemeinde 
Lannach in Zukunft diesbezüglich keine zusätzlichen Kosten für die Aufschließung entstehen, 
die allenfalls spätere Versorgung mittels eines öffentlichen Personennachverkehrsmittels wäre 
im Bedarfsfall mit der Nachbargemeinde St. Josef abzustimmen und auch die Kostentragung 
diesbezüglich zu klären.  
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Abstimmung : Die Gemeinderäte Jaritz und Schmölzer stimmen dag egen. Die 
übrigen 17 Gemeinderäte stimmen dem Antrag zu. 
 

 
 
Lfde. Nr. 32: DI Vinzenz Saurugger, Einwendung vom 07.02.2011: 
Der Einwendungssteller erhebt fristgerecht eine Einwendung zum Entwurf des 5. Örtlichen 
Entwicklungskonzeptes sowie Entwicklungsplanes und unterteilt diese in insgesamt 4 
Unterpunkte: 
1) Gerügt wird, dass das Grundstück an der Kreuzung Breitenbachstraße und  

Oberblumeggstraße am Zanglweg als Baulandpotenzial im Entwicklungsplan 
Berücksichtigung gefunden hat. Es betrifft dies Teilflächen der Grdst. Nr. 10/4 und 1/2, 
beide KG Breitenbach. Begründet wird die Einwendung dahingehend, dass sich 
gegenständlicher Bereich kulturlandschaftlich als einer der wichtigsten Aussichtspunkte 
innerhalb der Gemeinde darstellt und sich von diesem Standort ein freier Blick auf 
Rosenkogel, Reinischkogel und Koralm sowie Gleinalm ergibt.  
Der Bürgermeister stellt den Antrag , der Einwendung nicht stattzugeben.  
Begründet wird dies mit einer geringfügigen Arrondierung eines vor Ort bestehenden 
Siedlungsansatzes. Die vorgesehene Errichtung eines Einfamilienwohnhauses auf jeweils 
Teilflächen der genannten Grundstücke stellt keine erhebliche Beeinträchtigung der vor Ort 
anzutreffenden Kulturlandschaft dar, zumal die Sicht teilweise durch Waldbestand, 
Sendemasten und Siedlungsbestand bereits eingeengt wird. Nach Abwägung des 
Einwendungspunktes und nach Rücksprache mit der Aufsichtsbehörde im Zuge einer 
bereits erfolgten mündlichen Anhörung wird daher aus fachsachlichen Gründen, ebenso 
aus Gründen des Gleichheitsgrundsatzes der Einwendung nicht stattgegeben. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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2) Unterpunkt 2 betrifft die Abgrenzung eines kurz- bis mittelfristigen Entwicklungspotenziales 
nordöstlich der Dobler Straße. Es wird ersucht, die absolute siedlungspolitische 
Entwicklungsgrenze im Nordwesten in Richtung Sportplatzweg in eine relative 
naturräumliche Entwicklungsgrenze abzuändern. 
Der Bürgermeister stellt den Antrag , der Einwendung stattzugeben. 
Im Sinne der nahezu gleichlautenden Einwendungen von Ing. Kurt Gressenberger, Andrea 
Gressenberger und Manfred Ninaus wird die Änderung der bisher vorgeschlagenen 
absoluten Außengrenze auf eine relative Außengrenze vorgenommen. Begründet wird dies 
mit dem Umstand, dass bei allfälliger Änderung des Verwendungszweckes des 
Sportplatzes auch eine Änderung der bisherigen Vorbehalte hinsichtlich allfälliger 
Immissionen und die damit verbundene Festlegung eines ausreichenden Abstandes 
zurückgenommen werden könnte. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
3) Zu Unterpunkt 3 wird die als Zentrumsbereich ausgewiesene Fläche nördlich der 

Sportanlage beansprucht und soll diese bis zur Hälfte als zeitlich räumlich überlagernde 
Funktion (Zentrumsbereich mit Freizeit- und Sportflächen) abgeändert werden.  
Der Bürgermeister stellt den Antrag , der Einwendung zum Teil stattzugegeben. Eine 
Teilfläche im Nahbereich des Sportplatzes in überlagernder Nutzung, wie in der 
Einwendung vorgeschlagen, wird berücksichtigt. Allerdings ist diese überlagernde Nutzung 
bei hinkünftiger Entscheidung davon abhängig zu machen, inwieweit der Standort des 
Sportplatzes mittel- bis langfristig abgesichert werden kann. Sollte dies nicht der Fall sein, 
wird der vorgesehenen zentralörtlichen Nutzung der Vorrang eingeräumt. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
4) Zu Unterpunkt 4 wird eingewendet, dass die bestehende Sportanlage, wie im Anhang näher 

dargestellt, erweitert werden solle.  
Nachdem zum heutigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden kann, inwieweit die bestehende 
Sportplatzanlage tatsächlich nach Norden (gem. Einwendung) entwickelt werden soll, wird 
vorgeschlagen, diese Erweiterung nicht vourzunehmen, da bei Errichtung einer regionalen 
Freizeitanlage diese möglicherweise nicht am bestehenden Sportplatz aufgrund allfälliger 
Beeinträchtigungen der Nachbarschaft erfolgen wird, sondern ein neuer Standort 
diesbezüglich geprüft werden soll. Dem Argument, eine langfristige Flächensicherung für 
eine regionale Freizeitanlage in diesem Raume sicherzustellen, kann daher aus 
siedlungspolitischen Überlegungen des Gemeinderates nicht gefolgt werden. Der 
Bürgermeister stellt den Antrag , der Einwendung nicht stattzugeben. 

Abstimmung : Die Gemeinderäte Unterweger, Urban sowie 2. Vizeb gm. Pinter 
stimmen gegen den Antrag. Die weiteren 16 Gemeinder äte stimmen dafür. 
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Lfde. Nr. 20: Ing. Kurt Gressenberger, Einwendung v om 01.02.2011:  
Der Einwendungssteller gibt fristgerecht bekannt, dass das Grdst. Nr. 207/5, KG Lannach, in 
das Bauland aufzunehmen sei, da aufgrund des Bestandes ein Baulandeinschluss gegeben 
ist. 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Lannach kommt nach Prüfung der Sach- und 
Rechtslage zum Schluss, dass auf Basis des gemeinsamen Besprechungsergebnisses vom 
14.02.2011 die bisher vorgesehene absolute Siedlungsgrenze in Richtung Sportplatz auf eine 
relative Siedlungsgrenze abgeändert wird. Somit ist eine künftige Siedlungsentwicklung von 
der tatsächlichen Nutzung am Standort des Sportplatzes abhängig zu machen. Da die künftige 
Entwicklung aus heutiger Sicht noch nicht konkret abschätzbar ist, bleibt vorerst aus 
Emissionsgründen der in der öffentlichen Auflage festgesetzte Abstand aufrecht und wird eine 
diesbezügliche Wortlautergänzung erfolgen, dass bei Nutzungsänderung am Standort 
Sportplatz eine Wohnsiedlungsentwicklung in Richtung Sportplatz aus siedlungspolitischen 
Gründen zulässig ist. Der Bürgermeister stellt den Antrag , der Einwendung daher teilweise 
stattzugegeben. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
Lfde. Nr. 21: Andrea Gressenberger, Einwendung vom 01.02.2011: 
Die Einwendungsstellerin gibt fristgerecht bekannt, dass ihr Grdst. Nr. 207/2, KG Lannach, als 
Bauland im Entwicklungsplan Nr. 5.00 Berücksichtigung finden möge.  
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Lannach kommt nach Prüfung der Sach- und 
Rechtslage zum Schluss, dass auf Basis des gemeinsamen Besprechungsergebnisses vom 
14.02.2011 die bisher vorgesehene absolute Siedlungsgrenze in Richtung Sportplatz auf eine 
relative Siedlungsgrenze abgeändert wird. Somit ist eine künftige Siedlungsentwicklung von 
der tatsächlichen Nutzung am Standort des Sportplatzes abhängig zu machen. Da die künftige 
Entwicklung aus heutiger Sicht noch nicht konkret abschätzbar ist, bleibt vorerst aus 
Emissionsgründen der in der öffentlichen Auflage festgelegte Abstand aufrecht und wird eine 
diesbezügliche Wortlautergänzung erfolgen, dass bei Nutzungsänderung am Standort 
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Sportplatz eine Wohnsiedlungsentwicklung in Richtung Sportplatz aus siedlungspolitischen 
Gründen zulässig ist. Der Bürgermeister stellt den Antrag , der Einwendung daher teilweise 
stattzugegeben. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
Lfde. Nr. 27: Manfred Ninaus, Einwendung vom 28.01. 2011: 
Der Einwendungssteller gibt fristgerecht bekannt, dass das Grdst. Nr. 207/4, KG Lannach, im 
Entwicklungsplan zum 5. Örtlichen Entwicklungskonzept nicht als Bauland vorgesehen ist. Es 
wird darauf hingewiesen, dass bereits seit vielen Jahren versucht wird, das gegenständliche 
Grundstück als Bauland festlegen zu lassen. Begründet wird dies, dass eine vollständige 
technische Infrastruktur sich vor Ort befindet und dieses Grundstück vor mehr als 20 Jahren 
als Bauland vorgesehen war.  
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Lannach kommt nach Prüfung der Sach- und 
Rechtslage zum Schluss, dass auf Basis des gemeinsamen Besprechungsergebnisses vom 
14.02.2011 die bisher vorgesehene absolute Siedlungsgrenze in Richtung Sportplatz auf eine 
relative Siedlungsgrenze abgeändert wird. Somit ist eine künftige Siedlungsentwicklung von 
der tatsächlichen Nutzung am Standort des Sportplatzes abhängig zu machen. Da die künftige 
Entwicklung aus heutiger Sicht noch nicht konkret abschätzbar ist, bleibt vorerst aus 
Emissionsgründen der in der öffentlichen Auflage festgelegte Abstand aufrecht und wird eine 
diesbezügliche Wortlautergänzung erfolgen, dass bei Nutzungsänderung am Standort 
Sportplatz eine Wohnsiedlungsentwicklung in Richtung Sportplatz aus siedlungspolitischen 
Gründen zulässig ist. Der Bürgermeister stellt den Antrag , der Einwendung daher teilweise 
stattzugegeben. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Lfde. Nr. 9: Gerd und Monika Eberle, Einwendung vom  13.01.2011: 
Die Einwendungssteller geben fristgerecht bekannt, dass sie das Grdst. Nr. 428/4, KG Teipl, in 
den Entwicklungsplan aufnehmen wollen und begründen dies dahingehend, als das 
gegenständliche Grundstück im Anschluss an bereits bebautem Wohngebiet neben dem 
Frauengrabenweg liegt. Alle erforderlichen Aufschließungskriterien seien vorhanden.  
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Lannach kommt nach Prüfung der Sach- und 
Rechtslage zum Ergebnis, dass aufgrund der geltenden Raumordnungsgrundsätze des 
Raumordnungsgesetzes 2010 eine Berücksichtigung des Grdst. Nr. 428/4, KG Teipl, aufgrund 
des fehlenden unmittelbaren Baulandanschlusses nicht möglich ist. Das in der Einwendung 
zitierte anschließend bebaute Wohngebiet wurde bisher in allen 4 Flächenwidmungsplänen als 
Freiland geführt. Im Zuge der letzten Revision zum 4. Flächenwidmungsplan wurde eine 
Baulandarrondierung in diesem Bereich aufgrund der gegebenen Immissionen durch die 
Radlpaßstraße seitens der Aufsichtsbehörde definitiv abgelehnt bzw. mit Versagung bedroht. 
Eine Baulandarrondierung im Zuge der Erstellung des 5. Örtlichen Entwicklungskonzeptes ist 
daher aufgrund der amtsbekannten Versagungsandrohung durch die Aufsichtsbehörde nicht 
möglich, da sich die Rechtslage im Zuge des Raumordnungsgesetzes 2010 diesbezüglich 
auch nicht änderte. Der Bürgermeister stellt den Antrag , der Einwendung nicht stattzugeben. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
�

�
�
Lfde. Nr. 10: Ing. Brigitte Barthel, Einwendung vom  31.01.2011: 
Die Einwendungsstellerin ersucht im Zuge der fristgerecht eingebrachten Einwendung vom 
31.01.2011 um Berücksichtigung des Grdst. Nr. 758/1, KG Blumegg, im Ausmaß von rund 
1.000 m² lt. Vermessungsurkunde des DI Günter Meyer, Zl: 1256/09, in das Bauland 
aufzunehmen. 
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Der Bürgermeister stellt den Antrag , das gegenständliche Grdst. Nr. 758/1, KG Blumegg als 
flächenmäßig geringfügige Arrondierung des Baulandbestandes nach Süden hin zu 
berücksichtigen und der Einwendung somit stattzugeben. Begründet wird dies dahingehend, 
dass die Arrondierung mit den Raumordnungsgrundsätzen im Einklang steht, eine 
diesbezügliche Anhörung der Aufsichtsbehörde, FA 13B zwischenzeitlich erfolgt ist und von 
dieser positiv beurteilt wurde. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
�
Lfde. Nr. 18: Christian Schmölzer, Einwendung vom 0 1.02.2011: 
Der Einwendungssteller gibt fristgerecht bekannt, dass die Grdst. Nr. 774/1, 777 und 778, alle 
KG 61202 Blumegg, derzeit für eine Siedlungserweiterung nicht vorgesehen sind und sollen 
diese im Entwicklungsplan als Bauland (keine Beeinträchtigung durch den Betrieb Eberhard 
gegeben) aufgenommen werden.  
Nach Prüfung der Sach- und Rechtslage hält der Gemeinderat der Marktgemeinde Lannach 
fest, dass in Abstimmung mit der Nachbargemeinde St. Josef im Entwicklungsplan Nr. 5.00 
jene Regelung gelten wird, dass eine Weiterentwicklung des geplanten übergemeindlichen 
Siedlungsschwerpunktes und somit auch eine Berücksichtigung gegenständlicher 
Grundstücke für künftige Wohnbaulandentwicklung dann möglich sein wird, wenn seitens des 
Betriebes Eberhard durch Nutzungsänderungen keine Emissionen auf das Gemeindegebiet 
von Lannach zu erwarten sind oder aber der Betrieb allenfalls stillgelegt wird. In den 
Zielsetzungen zum Örtlichen Entwicklungskonzept Nr. 5.00 sind diesbezügliche Festlegungen 
enthalten, wonach eine planmäßige Weiterentwicklung des Baulandes vom Bestand nach 
Süden bis zur gemeinsamen Grenze zur Nachbargemeinde St. Josef aufgrund grundsätzlicher 
Eignung sichergestellt werden soll. Vorläufig kann jedoch die gewünschte Baulanderweiterung 
aufgrund des geltenden Rechtsbestandes des Betriebes Eberhard nicht vorgenommen 
werden. Die Einwendung wird daher in Evidenz genommen, kann jedoch vorerst als Bauland 
nicht umgesetzt werden. Der Bürgermeister stellt den Antrag , der Einwendung insgesamt 
somit teilweise stattzugegeben. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
�
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�
�
Lfde. Nr. 13: Franz Wastian, Einwendung vom 02.02.2 011: 
Der Einwendungssteller gibt fristgerecht bekannt, dass er Eigentümer der Grdst. Nr. 60/24 und 
63/1, beide KG Teipl, ist und diese Grundstücke aufgrund der bereits bestehenden 
Bebauungen in unmittelbarer Nähe (Schliebbräu, Tabubar) sich für eine Arrondierung als 
Gewerbeflächen eignen würden. 
Der Bürgermeister stellt den Antrag , der Einwendung teilweise stattzugeben. Für das 
gegenständliche Grdst. Nr. 63/1, KG Teipl, wird eine Arrondierung des Siedlungsbestandes 
hangabwärts zwischen Radlpaßstraße und bestehender Wegverbindung vorgenommen. Eine 
diesbezügliche Anhörung erfolgte mit der FA 13B bereits im Vorfeld und wird diese 
Vorgehensweise von dieser fachlich bestätigt. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
�
�
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�
�
Lfde. Nr. 17: Annegret Hackl, Philip Hackl, Christo ph Hackl, vertreten durch Dr. Norbert 
Stelzer, Advokatur, Einwendung vom 01.02.2011:  
Die Einwendungssteller, vertreten durch RA Dr. Norbert Stelzer geben fristgerecht bekannt, 
dass das Grdst. Nr. 87/3, KG Blumegg, im Flächenausmaß von 3.099 m², als 
Baulandpotenzial im Entwicklungsplan Nr. 5.00  Berücksichtigung finden möge, da es 
prinzipiell als Bauland geeignet sei. Alle infrastrukturellen Voraussetzungen sind gegeben und 
es befinden sich Wohngebäude in unmittelbarer Nähe. 
Der Bürgermeister stellt den Antrag , der gegenständlichen Einwendung betreffend das Grdst. 
Nr. 87/3, KG Blumegg nicht stattzugeben und begründet dies dahingehend, dass die im 
räumlich-funktionellen Nahbereich befindlichen bestehenden Wohnhäuser seit der Rechtskraft 
des ersten Flächenwidmungsplanes dem Freiland zugeordnet sind. Demgemäß kann eine 
positive Beurteilung nicht erfolgen, da mit den geltenden Raumordnungsgrundsätzen in 
isolierten Lagen eine Baulandfestlegung grundsätzlich nicht möglich ist, wenn nicht zumindest 
in vorangegangenen Planungsperioden im unmittelbaren Anschluss bereits ein vollwertiges 
Bauland bestand. Darüber hinaus befindet sich der gegenständliche funktionelle Bereich 
innerhalb des Teilraumes des sog. „Außeralpinen Hügellandes“ gem. § 3 (4) des geltenden 
Regionalen Entwicklungsprogrammes für die Planungsregion (politischer Bezirk) 
Deutschlandsberg LGBl. Nr. 29/2005, in Rechtskraft getreten mit 01.05.2005, wonach 
außerhalb von im Regionalplan bzw. im Rahmen der Örtlichen Raumplanung festgelegten 
Siedlungsschwerpunkten großflächige Baulanderweiterungen, die – auch bei mehrmaligen 
Änderungen – insgesamt 3.000 m² überschreiten unzulässig sind. Diese 3.000 m²-Regelung 
trifft in diesem Falle ebenfalls nicht zu, weil im gegenständlichen Bereich in den 
vorhergehenden Flächenwidmungsplänen keine Baulandfestlegung erfolgte.  

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
�
�
�
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�
�
Lfde. Nr. 40: Maria Rauscher, Einwendung vom 08.02. 2011: 
Die Einwendungsstellerin erhebt fristgerecht Einwendung zum 5. ÖEK/ Entwicklungsplan und 
ersucht die Grdst. Nr. 612/5 und Teile des Grdst. Nr. 691/1, KG Teipl (offensichtlicher 
Zahlensturz, richtige Grdst. Nr. 619/1) als Sondernutzung im Freiland zum Zwecke der 
Errichtung einer Teichanlage festzulegen.  
Nach erfolgter Anhörung der FA 13B am 04.03.2011 wurde einvernehmlich festgelegt, das 
Grdst. Nr. 612/5, KG Teipl, im unmittelbaren Anschluss an die bestehenden Fischteiche als 
Sondernutzung für Fischzucht und Sportfischerei gelegen, zu berücksichtigen. Die 
gewünschten Teilflächen des Grdst. Nr. 619/1, KG Teipl, können jedoch nicht berücksichtigt 
werden, da dieses Grundstück zum Teil im Nahbereich des angrenzenden Vorfluters 
(Freihalten des Uferbereiches) bzw. im Nahbereich der Radlpaßstraße zu liegen kommen 
(Lärmemissionen). Der Bürgermeister stellt den Antrag , der Einwendung teilweise 
stattzugegeben. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
b) Endbeschlussfassung:  
DI Pumpernig fasst zusammen, dass 5 Eiwendungen zur Kenntnis genommen wurden, 24 
Einwendungen positiv behandelt und 12 negativ behandelt wurden. 
Abschließend stellt der Bürgermeister den Antrag , das Örtliche Entwicklungskonzept mit den 
vorhin beschlossenen Einwendungsbehandlungen endzubeschließen. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
 
 



 

29.06.2011, 12:31:58  38/42 

38

TOP 8) Bauangelegenheit AHS (Abfall- und Entsorgung s GmbH) (nicht öffentlich):  
Dieser Tagesordnungspunkt wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt und ist im 
Protokollbuch für nicht öffentliche Sitzungen eingetragen. 
 
GR Niggas Martin und GR Högler verlassen den Sitzungssaal. 
 
TOP 9) Zuschuss für Ankauf Videowall:  
Bürgermeister Niggas informiert, dass die Videowall, welche im Bereich der Steinhalle 
aufgestellt wird, ca. € 50.000,-- kostet. € 10.000,-- werden seitens der Lannach KG als 
Zuschuss gewährt, dieser Betrag muss jedoch im Vorhinein von der Marktgemeinde Lannach 
an die Lannach KG überwiesen werden. Abschließend stellt er den Antrag , die Überweisung 
in Höhe von € 10.000,-- seitens der Marktgemeinde Lannach an die Lannach KG zu 
genehmigen. 

Abstimmung : Die 17 anwesenden Gemeinderäte nehmen den Antrag an. GR Niggas 
Martin und GR Högler befinden sich während der Abst immung nicht im Sitzungssaal. 
 
GR Niggas Martin und GR Högler betreten wieder den Sitzungssaal. 
 
TOP 10) Ankauf Rasentraktor durch Lannach KG:  
Bürgermeister Niggas erläutert, dass ein neuer Rasentraktor angekauft werden muss. Weiters 
erklärt er, dass dieser über die Lannach KG gekauft werden soll, da er hauptsächlich für den 
Bereich der Steinhalle und den Sportplatz verwendet wird. Dafür ist jedoch eine Zahlung von 
der Marktgemeinde Lannach an die Lannach KG in Höhe von € 8.500,-- notwendig. GR Jaritz 
möchte wissen, ob der alte Rasentraktor durch den neuen ersetzt wird oder zusätzlich gekauft 
wird. Der Bürgermeister erläutert, dass der neue den alten Rasentraktor ersetzen wird. 
Abschließend stellt er den Antrag , die Zahlung an die Lannach KG in Höhe von € 8.500,-- zu 
genehmigen.  

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
TOP 11) Radteam Lannach – Ansuchen um finanzielle U nterstützung:  
Der Bürgermeister verliest das Schreiben des Radteams Lannach, in welchem um finanzielle 
Unterstützung für den 1. Gemeinderadtag und Radmarathon am 29. Mai 2011 angesucht wird. 
Abschließend stellt er den Antrag , € 2.500,-- seitens der Marktgemeinde Lannach als 
finanzielle Unterstützung zu gewähren. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
TOP 12) LOK-Lannach – Ansuchen um finanzielle Unter stützung:  
Bgm. Niggas verliest das Schreiben des Vereines LOK-Lannach, in welchem um die 
Vereinsförderung für das Jahr 2011 angesucht wird. Danach stellt er den Antrag , die 
Vereinsförderung in Höhe von € 400,-- zu genehmigen. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
TOP 13) Kassaprüfungen vom 26.01.2011, 16.02.2011, 23.02.2011 und 02.03.2011:  
26.01.2011: 
Prüfungsausschussobmann Ing. Flecker verliest das Protokoll vom 26.01.2011. 
Anschließend verlesen Bgm. Niggas und Kassier Krenn ihre Stellungnahmen. 
GR Jaritz möchte wissen, ob die Leistungen, welche von den Wirtschaftshofmitarbeitern 
hinsichtlich Thujenschnitt verrichtet werden, an die Grundeigentümer weiterverrechnet werden. 
Der Bürgermeister weist daraufhin, dass das Schneiden der Thujen an Straßen- und 
Wegrändern, die von ihm in Auftrag gegeben werden, nicht weiterverrechnet werden.              
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2. Vizebgm. Pinter stellt abschließend den Antrag , die Kosten für die erbrachten Leistungen, 
hinsichtlich des Thujenschnittes, egal ob von den Grundeigentümern beauftragt oder nicht, an 
diese zu verrechnen. 

Abstimmung : 2. Vizebgm. Pinter, GR Unterweger, GR DI Urban, G R Jaritz, GR 
Schmölzer und GR Ing. Flecker stimmen dafür. Die Ge meinderäte Hubmann, Högler, 
Bgm. Niggas, 1. Vizebgm. Sauer, Schwar, Reinisch, N iggas Martin, Lang und Gamper 
stimmen dagegen. Kassier Krenn, GR Eberhard, GR Wei s und GR Vollmann enthalten 
sich ihrer Stimmen. Der Antrag gilt als abgelehnt. 
 
16.02.2011: 
Prüfungsausschussobmann Ing. Flecker verliest das Protokoll vom 16.02.2011. 
 
23.02.2011: 
Prüfungsausschussobmann Ing. Flecker verliest das Protokoll vom 23.02.2011. 
Anschließend verlesen Bgm. Niggas und Kassier Krenn ihre Stellungnahmen. 
 
02.03.2011: 
Prüfungsausschussobmann Ing. Flecker verliest das Protokoll vom 02.03.2011. 
Anschließend verlesen Bgm. Niggas und Kassier Krenn ihre Stellungnahmen. 
 
Bgm. Niggas ersucht gem. § 54 (3) Stmk. GO um Aufna hme des folgenden 
Dringlichkeitsantrages auf die Tagesordnung: 
1. Dr.-Antrag gem. § 54 (3) Stmk. GO: „Entsendung V ertreter in Tourismuskommission“  

Abstimmung : Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Aufnahm e des Punktes 
auf die Tagesordnung.  
 
Bgm. Niggas ersucht gem. § 54 (3) Stmk. GO um Aufna hme des folgenden 
Dringlichkeitsantrages auf die Tagesordnung: 
2. Dr.-Antrag gem. § 54 (3) Stmk. GO: „Bezirksfeuer wehrverband – Verwendung 
Gemeindewappen“  

Abstimmung : Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Aufnahm e des Punktes 
auf die Tagesordnung.  
 
TOP 14) Rechnungsabschluss 2010 der Marktgemeinde L annach:  
Bgm. Niggas präsentiert anhand nachfolgender Folie den Rechnungsabschluss 2010: 
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GR Ing. Flecker erläutert, dass die Marktgemeinde Lannach bezüglich der Biomüllentsorgung 
einen Abgang von € 14.000,-- aufweist. Es gibt 300 Biotonnenbezieher, die die Kosten für die 
Biomüllentsorgung nicht allein tragen. 900 Haushalte beziehen keine Biotonne, müssen jedoch 
ebenso für die Kosten aufkommen. Abschließend stellt GR Ing Flecker den Antrag , jedem 
Haushalt, der keine Biotonne bezieht, eine Förderung in Höhe von € 15,-- für das Jahr 2010 zu 
gewähren. 

Abstimmung : GR Ing. Flecker, 2. Vizebgm. Pinter und GR Unterw eger stimmen 
dafür. GR Gamper, GR Lang, GR Niggas Martin, GR Rei nisch, GR Schwar, Kassier 
Krenn, 1. Vizebgm. Sauer, Bgm. Niggas, GR Högler, G R Hubmann und GR Vollmann 
stimmen dagegen. Die Gemeinderäte DI Urban, Schmölz er, Jaritz, Eberhard und Weiß 
enthalten sich ihrer Stimmen. Damit gilt der Antrag  als abgelehnt. 
2. Vizebgm. Pinter möchte wissen, warum die Einnahmen hinsichtlich des Kulturausschusses 
rückgängig sind. Kulturausschussobmann Niggas Martin erklärt, dass die Einnahmen im zu 
hoch angenommen wurden. 
 
Bürgermeister Niggas stellt den Antrag , den OH des Rechnungsabschlusses 2010 zu 
genehmigen. 

Abstimmung : 2. Vizebgm. Pinter, GR Unterweger und GR Ing. Fle cker enthalten sich 
ihrer Stimmen. Die Gemeinderäte Jaritz, Schmölzer, Gamper, Lang, Niggas Martin, 
Reinisch, Schwar, Kassier Krenn, 1. Vizebgm. Sauer,  Bgm. Niggas, Högler, Hubmann, 
Vollmann, Eberhard, Weiß und DI Urban stimmen dafür . Damit gilt der Antrag als 
genehmigt.  
 
Bürgermeister Niggas stellt den Antrag , den AOH des Rechnungsabschlusses 2010 zu 
genehmigen. 

Abstimmung : 2. Vizebgm. Pinter und GR Unterweger enthalten si ch ihrer Stimmen. 
Die Gemeinderäte Ing. Flecker, Jaritz, Schmölzer, G amper, Lang, Niggas Martin, 
Reinisch, Schwar, Kassier Krenn, 1. Vizebgm. Sauer,  Bgm. Niggas, Högler, Hubmann, 
Vollmann, Eberhard, Weiß und DI Urban stimmen dafür . Damit gilt der Antrag als 
genehmigt.  
 
Der Rechnungsabschluss 2010 der Marktgemeinde Lanna ch wird in seiner Gesamtheit 
beschlossen. 
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1. Dr. Antrag) Entsendung Vertreter in Tourismuskom mission:  
Bürgermeister Niggas informiert, dass die stärkste und zweitstärkste Fraktion des 
Gemeinderates entsendungsberechtigt für einen Vertreter in die Tourismuskommission sind. 
Anschließend nennt die ÖVP-Fraktion Bgm. Josef Niggas als Vertreter bzw. 1. Vizebgm. 
Robert Sauer als Ersatzvertreter. Die OBL-Fraktion nominiert 2. Vizebgm. Matthias Pinter als 
Vertreter und Ersatz ist GR Andreas Tanzbett. 
Abschließend stellt der Bürgermeister den Antrag , die Nominierungen der Vertreter in die 
Tourismuskommission zu genehmigen. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen.  
 
2. Dr. Antrag) Bezirksfeuerwehrverband – Verwendung  Gemeindewappen:  
Der Bürgermeister verliest das Schreiben des Bezirksfeuerwehrverbandes, in welchem sie um 
die Verwendung des Wappens der Marktgemeinde Lannach ansuchen. Benötigt wird das 
Wappen für eine Urkunde, die bei Ehrungen vergeben wird. Er fügt hinzu, dass die Wappen 
aller Gemeinde des Bezirkes Deutschlandsberg für die Urkunde verwendet werden. 
Abschließend stellt Bgm. Niggas den Antrag , das Ansuchen des Bezirksfeuerwehrverbandes 
und somit die Verwendung des Gemeindewappens zu genehmigen. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen.  
 
TOP 14) Rechnungsabschluss 2010 der Marktgemeinde L annach:  
Der Bürgermeister stellt den Antrag , in Anlehnung an die Nebengebührenordnung für die 
Erstellung des RAB 2010 und des VA 2011 an Frau Roswitha Kernstock und Herrn Robert 
Maier eine Prämie in der Höhe von € 400,-- (jeweils € 200,--) auszubezahlen. 

Abstimmung : Der Antrag wird einstimmig angenommen.  
 
TOP 15) Personalangelegenheiten (nicht öffentlich):  
Dieser Tagesordnungspunkt wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt und ist im 
Protokollbuch für nicht öffentliche Sitzungen eingetragen. 
 
TOP 13) Genehmigung nicht öffentliches Protokoll vo m 22.11.2010, TOP 16 und 17 
(nicht öffentlich):  
Dieser Tagesordnungspunkt wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt und ist im 
Protokollbuch für nicht öffentliche Sitzungen eingetragen. 
 

 
 

Der Bürgermeister schließt die Sitzung um 22:16 Uhr.  
 
 
 

   Die Verhandlungsschrift für diese Sitzung besteht aus 42 Seiten. 
 

 
 

genehmigt  
 
 

Lannach, am …………………………………. 
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unterschrieben 
 
 

Lannach, am …………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................ ........................................................... 
 Vorsitzender Schriftführer 
 (Bgm. Josef Niggas, ÖVP) (DI Barbara Urban, OBL) 
 
 
 
 
................................................................ ........................................................... 
 Schriftführer Schriftführer 
 (Adelheid Schmölzer, SPÖ) (Christine Hubmann, ÖVP) 
 
 
 
 
 
……………………………………………… 
 Schriftführer 
 (Ing. Gerhard Flecker, LILA) 


